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Erziehung, Ausbildung und Arbeit von
Behinderten

Die Federation Internationale Mutiles, In
valides du Travail et Invalides Civils hat
in Zusammenarbeit mit dem österreichi
sehen Invalidenverband vom 15. bis 18. Ma i
1974 in Graz eine internationale Konferenz
über Erziehung, Ausbildung und Arbeit
von Behinderten durchgeführt. Die Refera
te und die an die Referate anschliessenden
Diskussionen waren von einem sehr hohen
Niveau getragen. Die Kongressarbeit fand
in einer ausführlichen Resolution sehr kon
st rukt ive Ergebnisse.
Im Zeitpunkt, da dieser Kongress durchge
füh r t wurde, befand sich die europäische
Wirts chaft noch in einer Hochblüte. Trotz
dem zeigte schon die Kongressarbelt, wel
che Wichtigkeit der Erziehung, der Ausbil
dung und der Arbeit für die Behinderten
zukommt.
In der Zwischenzeit erlebt die europäische
Wirtschaft und die Wirtschaft in den Ver
einigt en Staaten eine starke Rezession.
Das Wort Arbeitslosigkeit is t leider wieder
aktuell geworden. Neben der Arbeitslosig
keit besteht für viele Arbeitnehmer Kurz
arbeit. Die Opfer der Rezession sind in
er ster Linie die Behinderten, die älteren
Menschen und die Frauen.
Unter dem Gesichtspunkt dieser wirtschaft
lichen Perspektiven kommt dem Grazer
Kongress der FIMITIC eine besondere Be
deutung zu. Die jetzige Wirtschaftslage be
weist nämlich nachträglich die Wichtigkeit
de r am Grazer Kongress ausgearbeiteten
Schlussthesen.
Die Erziehung der Behinderten setzt vor
aus, dass die Eltern auf diese Erziehung
vorbereitet werden. Elternschulung und die
Ausbildung der Lehrkräfte muss in den
Dienst der behinderten jungen Menschen
ges tellt werden. Nur wenn die Eltern und
künfti gen Lehrkräfte von behinderten Kin
dern und Jugendlichen auf ihre Aufgabe
richt ig vorbereitet werden und auch die
Famili e eines behinderten Kindes psycho
logisch richtig auf dieses behinderte Kind
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re agier t, können optimale Resultate erwar
te t werden.
Die jetzige Wirtschaftslage beweist aber
auch , dass jene Behinderten, die eine opti
male Ausbildung erhalten haben, ihre Ar
beitsplätze nicht verlieren. Während in der
Hochkonjunktur Behinderte verhältnis
m ässig ohne grosse Anstrengungen in den
Arbeitsprozess vermittelt werden konnten,
hängt die heutige berufliche Eingliederung
der Behinderten ganz wesentlich von einer
qualifizierten Ausbildung der Behinderten
ab. Selbstverständlich muss für die Behin
derten auch die geeignete Berufswahl ge
troffen werden. Es bedarf ganz besonderer
Ans trengungen , um die Behinderten für
ihren Beruf und ihre künftige Arbeit rich
tig auszubilden. Alle Hilfsmittel müssen
eing esetzt werden, um auch Schwerstbe
hinderten Arbeitsplätze zu erhalten oder
zu vermit teln . Hiezu bedarf es besonders
qualifizierter Eingliederungsstätten. Die
Gesellschaft darf sich den Verpflichtungen
den Behinderten gegenüber nicht entzie
hen. Den Behinderten muss ein Recht auf
Arbeit eingeräumt werden. Auch die ge
schützte Arbeit für Schwerstbehinderte
mus s den Fähigkeiten der Behinderten und
de n Erfordernissen der Wirtschaft ange
pa sst werden.
Wir betrachten den Grazer Kongress als so
wich tig, dass die an diesem Kongress ge
ha lt enen Referate und die Schlussresolu
tion einer weiteren Oeffentlichkeit zugäng
lich gemacht werden müssen. Wir sind da
von überzeugt, dass damit in erster Linie
die Gesellschaft mit diesen Fragen kon
fron ti ert wird. Leere Versprechungen nüt
zen den Behinderten nichts. Die Gesell
schaft hat die Pflicht, durch die optimale
medi zinische und berufliche Rehabilitation
dem behinderten Menschen ein anständiges
Leben innerhalb der Gesellschaft zu garan
ti eren .

Olten, September 1975
Der Präsident der FIMITIC
Dr. Manfred Fink



Prof. E. Mittenecker, Graz

Die Verbände, die die Interessen der Zivil
invaliden seit Jahrzehnten vertreten, ha
ben nicht nur eine grosse humane Aufga
be, sond ern bemühen sich auch, eine be
deutende Zahl verschiedenartiger schwieri
ger Probleme zu lösen. Es geht nicht nur
um die rechtliche Sicherung der materiel
len Basis für beschränkt Arbeitsfähige, um
die Verbesserung der ärztlichen Versor
gung von körperlich und geistig Behinder
ten, um die Schaffung von Erziehungs- und
Ausbildungsstätten. Zu ihren wichtigsten
Einzel-Aufgaben zählt die Schaffu ng opti
maler Bedingungen der Persönlichkeitsent
wicklung des von Geburt an Geschädig
ten in der Familie und in der Gesell 
schaft. Es gilt, wie heute bereits von der
Sonderpädagogik allgemein anerkannt
wird (zum Beispiel Bläsig 1966), den B~

hinderten selbst zu aktivieren, seine eige
nen Fähigkeiten zum Handeln, seine per
sönliche Anst rengungsbereitschaft und sei
ne Möglichkeit, Freude und Glück zu erle 
ben, so gut es nur geht, zu fördern. Die
Psychologie ist eine der Wissenschaften,
deren Erkenntnisse zur Erreichung dieses
hohen Zieles einen Beitrag zu leisten ver
mögen. Eine ihrer grundlegenden Einsich
ten aber ist es, dass das Kleinkindalter für
die Persönlichkeitsentwicklung eines Men
schen sehr viel wichtiger ist als die mei
sten Erwachsenen glauben. Schon in den
ersten Lebensjahren werden die Funda
mente für die spätere Auseinandersetzung
mit allen Lebensfragen gelegt, und es tst
ausserordentlich schwierig, einen erwach
senen Menschen , der mit seinen Proble
men aufgru nd seiner bere its in der Kind-
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heit herausgebildeten Gesinnungen und
Reaktionsweisen nicht fertig wird, durch
Beratung und sachliche Information,
durch Aufkl ärungsschriften und Vorträge
usw. so zu beeinflussen, dass er neue, bes
sere Lösungen finde, dass er instandge
setzt wird, ein glücklicheres Leben zu füh
ren . Der Einfluss der ersten Leb ensjahre
in der Familie ist beim behinderten Kind
ab er noch entscheidender als beim relativ
unbehinderten. Denn beim körperlich wie
geistig Behinderten kann es zu irreversi
blen Schädigungen der Entwicklungschan
cen kommen ; Gelegenheiten zu einer wirk 
samen Behandlung können versäumt wer
de n. und es können schon im Kleinkind
durch Erziehungsfehler Eigenschaften, wie
Hilflosigkeit und Unselbständigkeit, verfe
stigt werden, die die weitere Bildbarkeit
stark beeinträchtigen.

Die Einstellungen und Reaktionen der
Mutter und der übrigen Familienangehö
rigen in der ersten Lebenszeit des behin
derten Kindes sind, wie allgemein be
kannt, sehr unterschiedlich. Dies hängt
einerseits sehr von der individuellen Eigen 
ar t der Mutter , des Vaters, der Geschwi
ster ab, andererseits vorn zwischenmensch
lichen Klima, das in der Familie herrscht,
und schliesslich auch von der Art der Be
hinderung. Deutliche, äusserlich wahr
nehmbare Gebrechen werden mit grösse
rer Sicherheit vom Arzt diagnostiziert und
auc h von den Eltern erkannt. Sie können
nich t geleugnet werden. Dagegen ist in al
len Fällen, die nich t so leicht zu diagnosti
ziere n und vorn Laien wahrzunehmen
sind, die Gefahr gegeben, dass die Eltern

beim ersten Verdacht einer Behinderung
sofort in eine H altung des «Nicht-Wahr
habe n-Wollens», der Vertuschung und
Verdrängung hineingeraten. Im folgen
den werde ich vor allem auf die unter
schiedlichen Reaktionsweisen der Eltern,
besonders der Mutter eingehen, und nur
wo es notwendig ist, auf die Abhängigkeit
der elterlichen Reaktionen von Art und
Schwere der Behinderung hinweisen.
Die Reaktionsweisen der Eltern sind ver 
bunden mit den Aengsten in Zusammen
hang mit der Geburt eines behinderten
Kindes. Man muss sich daher zuerst fra
gen, woher diese Aengste kommen. Schon
die Vorstellungen, die sich die Eltern vor
der Ankunft des Kindes machen, bereiten
den Boden für ihre späteren Reaktionen.
Es sind vor allem die Wunschbilder, die
sehr stark von den in einer Kultur herr
schenden Vorstellungen vom «idealen»
Kind geprägt werden. In diese Hoffnun
gen und Ahnungen, die meist unausge
sprochen bleiben und nicht zu einem Plan
des möglichen eigenen Verhaltens ausarti
kuliert werden. Hingegen werden von
manchen Eltern bereits konkrete Pläne für
das spätere Leben des Kindes in der Phan
tasie ausgearbeitet, ja sogar Bilder in Zu
sammenhang mit Studienrichtung und Be
ruf werden gelegentlich schon in hoff 
nungsfrohen Farben ausgemalt. Diese Er
wartungen schaffen einen intensiven Kon
trasthintergrund zum später eintretenden
Ereignis. Dass vor der Geburt des Kindes
beunruhigende Gedanken unterdrückt
werden, entspringt dem allgemeinen
Zweckoptimismus, der sich in unserer Ge
sellschaft überall manifestiert: Es wird
doch nicht gerade mir etwas passieren!
Diese Haltung ist identisch mit der gegen
über den Unfallgefahren und gegenüber
den Folgen schädliche r Genussmittel, um
nur die zwei wichtigsten Parallelen zu nen
nen . Ja man glaubt wahrhaftig, dem U n
glück eher entgehen zu können, wenn
man «den Teufel nicht an die Wand»

malt, wie es im Sprichwort heisst . Wor
über sind dann die Eltern so bestürzt,
wenn sie erfahren, dass ihr Kind behi n
dert ist? Es ist natürlich zuerst das Mitge
fühl mit dem kran ken oder gebrechlichen
Baby. Aber es ist auch das Anderssein; je
de grössere Abweichung von der Norm der
Gesellschaft, in der man lebt, wird als Un
glück angesehen. De r Hintergrund dieser
allgemeinen Einstellungen, die nicht etwa
spezifisch fü r Eltern behinderter Kinder
smd, ist die allgemeinste Ursache für viele
unrich tige und schädliche Reaktionen auf
die Behinderung ein es eigenen Kindes. Das
gleiche gilt, nebenbei bemerkt, auch für
Reaktionen auf alle anderen Schicksals
schläge, die den Erwachsenen selber be
tre ffen können, wie Sinnesdefekte oder
Lähmungen nach Unfällen und Krank
heiten. Die Diskrepanz zwischen den
Normerwartungen und dem Anderssein
aufgrund einer Behinderung steigert die
Trauer und fördert die Neigung zur
Selbsttäuschung. Während aber gegen
über Kriegsverletzungen und Unfällen
schon seit langem eine gewisse Bereit
schaft von seiten der umgebenden Gesell 
schaft besteht, dem Betroffenen beizuste
hen und sein Unglück überwinden zu hel
fen, he rrschen die grössten Vorurteile ge
genüber Andersartigkeit dort, wo die Ur
sachen des Andersseins am wenigstens ver
standen werden: bei den angeborenen kör 
perli chen und bei allen Arten von geisti 
gen und Verhaltensstörungen. Es sind ge
rade die Einstellungen der ganzen Umge
bung, der Verwandten und Bekannten,
aber auch aller Freunde, denen man be
gegne t ; diese Umgebungsreaktionen ver
stärken die Schwierigkeiten der Eltern.

Das Nichtverstehen-Können der Ursa
chen führt zu Zweifeln, weiter zu Selbst
vorwürfen, vor allem bei den Müttern be
hinderter Kinder. Sie wissen nicht, war
um gerade ihr Kind unvollkommen ist,
und beschuldigen schliesslich sich selbst
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oder ihr Schicksal. Wie Ross (1967) unter
andern beobachtete, sind es gerade
Frauen, die von ihrer eigenen Mutter sehr
streng erzogen wurden und ein zu starkes
«U eber-Ichs im Sinne Freuds haben, die
das Gefühl entwickeln, die in sie gesetzten
Erwartungen enttäuscht z~ haben. In ih
n~n entstehen Zweifel am eigenen Wert
und Selbstvorwürfe. Dazu kommt, dass das
Kind, das die Frau geboren hat, die Be
deu tung eines Geschenks für den Ehe
mann haben kann. Die Frau erwartet nun
mit Sicherheit, das~ ' de~ Ehe~ann; auch
wenn er es nicht zeigt, 'enttäuscht ist. Dies
kann zu einer schweren Belastung des ehe
lichen Verhältnisses werden, vor allem,
wenn das Ehepaar gehofft hatte, dass das
Kind ihrer Ehe mehr Inhalt geben wür
de. Immer wieder äussern Eltern bei der
Beratung auch vage Vermutungen über
die Ursachen für die Missbildung, wie ver
suchten Schwangerschaftsabbruch, gele
gentliches Auftauchen ablehnender Ge
fühle während der Schwangerschaft: All
dies kann zu einem verstärkten 'Auftreten
von Schuldgefühlen führen.

Auch politisch-weltanschauliche Einstel
lungen, die die Eltern von ihrer Umge
bung übernommen haben, können zu
schweren Erwartungsenttäuschungen füh
ren. Wohl waren diese Wirkungen am
krassesten in der NS-Zeit. Sie sind aber
schon vorher verbreitet gewesen und auch
heute noch zu finden: Das verkrüppelte
oder das schwachsinnige Kind ist «unwer
tes Leben», es schafft in dem, der 'es er
zeugt hat, Schuldgefühle, und es steigert
die Gefühle der Angst und der Schande so
sehr, dass man das 'Kind am liebsten ganz
~e~heimlichen möchte. Religiöse Bindun
gen können :qvar dazu beitragen, dass d~m
Ereignis auch eine positive Seite abgewon
nen wird - nämlich als Gnade Gottes,
der einem die Pflege eines besonders
schutzbedürftigen Kindes anvertraut habe
- es gibt jedo,ch auch ~rste Primitivr~ak-
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tionen religiöser Mütter, die mit Schuldge
fühl en verbunden sind: Das Kind wird als
Sündenstrafe oder als Zeichen der U ngna
de angesehen, als Be~eis dafür, dass Gott
die Eltern nicht liebe .

In der Phase nach der ersten starken Er
schütterung über die Geburt des behinder
ten Kindes lösen sich die Eltern, gerade in
folge der sinnlos scheinenden timsendfa
chen ununterbrochenen Wiederholung der
Erinnerung a~ die Hoffnungen und Er
wartungen vor der Geburt, langsam von
dem zwanghaften Gedanken, das Gesche
hene ungeschehen machen zu wollen. Es
folgt d~n normalerweise eine Erholung
von der Depression, es bauen sich neue
Reaktionsweisen auf, die dann auf lange
Zeit wirksam werden, eine wehr oder we
niger erfolgreiche Bewältigung des Pro
blems gestatten und auch die E~twic~

lung und Erziehung des Kindes wesent-
lich beeinflussen. ' ,

Eine erste Gruppe von Reaktionsweisen ist
bei Familien festzustellen, die ZU einer rea
listischen Einstellung finden. Sie erken~en
nach einiger Zeit den wahren Zustand
ihres Kindes, lassen sich dabei von kompe
tenter Seite helfen, machen sich vernünfti
ge Gedanken darüber, wie es mit dem
Kind weitergehen wird , denken dabei
auch an eventuell vorhandene Geschwi
ster und schliesslich auch an sich selbst
und ihre eigene zukünftige Lebensgestal
tung. Auf diese Weise wird das Ungleich
gewicht der zwischenmenschlichen Bezie
hungen in de~ Fa~ilie wiederhergestellt,
ohne dass etwa das wahre Ausmass der
kindlichen Schädigung und die damit yer
bundenen Schwierigkeiten verkleinert wer
den. Dieser Gruppe von Eltern kann leicht
in Fragen der Erziehung und Ausbildung
des behinderten Kindes geholfen werden,
ja sie entwickeln selbst genügend Aktivi
tät, um zur Ueberwindung der Schwierig
keiten beizutragen, und sie können zu
Stützen von Elternvereinigungen werden,

• I • : ; •

die sich die Hilfe für das behinderte Kind
zum Ziel gesetzt habe n. Es gibt aber auch
einige Gruppen von Eltern, die mit ihren
Schwierigkeiten nicht in einer so realisti
schen Weise fertig werden können.
Die erste grosse Gruppe von Fehlreaktio
nen dient direkt zur Abwehr der Angst
und Schuldgefühle, die mit der Geburt des
Kindes selber verbunden sind. Diese Fehl
reaktionen sind im Prinzip genau die glei
chen Mechanismen, die man auch sonst
beobachten kann, wenn Menschen in un
lösbar scheinenden Konflikten und Aeng
sten verwickelt sind. Diese Mechanismen
wurden von Sigmund Freud und seiner
Tochter Anna Ffeud schon vor mehr ais
dreissig Jahren beschrieben. Je unsachli
cher die schon vor der Geburt des Kindes
vorhandenen Einstellungen der Eltern ge
genüber der Behinderung im allgemeinen
sind, desto eher wird es, anstelle von reali
stischen Einstellungen, zur Entwicklung
neurotischer Mechanismen kommen. Ein
recht primitiver Mechanismus zur Ver
drängung der Angst ist die Verleugnung.
Wie schon erwähnt, tritt sie sehr häufig bei
Behinderungen auf, die nicht leicht von
Anfang an zu erkennen sind . Sie wird da
her häufig gerade in den entscheidenden
ersten Lebensjahren aufrechterhalten. Die
Eltern lehnen jede wirksame Hilfe ab , da
sie die Behinderung ihres Kindes nicht
wahrhaben wollen oder zumindest in ihrer
Bedeutung und ihren Konsequenzen her
unterspielen. Gerade weil diese Fiktionen
ihre Aengste beruhigen, halten sie an
ihnen, selbst entgegen dem Augenschein,
solange wie möglich fest. In der Erzie
hung führt die Verleugnung zu schweren
Fehlern. Je nach den Umständen führt sie
zu einem sehr starken Erziehungsdruck 
man will das Kind mit Gewalt zu den Lei
stungen veranlassen, die man von einem
gesunden Kind erwartet - oder die El
tern halten das Kind von jedem Ver
gleich oder Wettbewerb mit anderen fern
und isolieren es. Dadurch verlieren sie

selbst tatsächlich im Lauf der Zeit eine
richtige Vergleichsbasis ,für die Beurtei
lung des altersgernässen körperlichen und
geistigen Verhaltens.

Auf die Dauer gesellt sich ein zweiter Ab
wehrmechanismus zur Verleugnung: die
Projektion. Andere, die den Eltern dem
Kind zuliebe die Wahrheit sagen wollen,
werden als Ignoranten und Dummköpfe
abqualifiziert. Auch bei Eltern, die den
Defekt ihres Kindes nicht leugnen oder
nicht leugnen können, weil er ganz offen
sichtlich ist, können Projektionen beobach
tet werd en: Eigen e Gefühle werden nach
aussen, in andere Menschen hineinver
legt, und können auf diese Weise wirksa
mer abgelehnt werden. Eigene, sachlich
natürlich unbegründete Selbstvorwürfe
werden auf diese Weise zum Vorwurf der
Schuld gegenüber der Umgebung. So
kann es in dieser Phase zu einer Projek
tion der Selbstvorwürfe wegen des eige
nen Verhaltens in der Schwangerschaft
(Nichtbefolgen ärztlicher Anweisungen,
Rauchen, Alkoholgenuss usw.) kommen.
Die Schuld wird dann dem Arzt , dem Ge
burtshelfer zugeschrieben oder äusseren
Umständen, wie schlechten finanziellen
Lebensverhältnissen, oder es wird uralter
Aberglaube wieder lebendig, vom «Verse
hen» der Schwangeren bis zum «bösen
Blick». Häufig kombinieren solche Eltern
ihre unrichtigen Kausalerklärungen auch
mit der ebenso unrealistischen Ueberzeu
gung, die Behinderung sei heilbar oder
durch Training völlig aus der Welt zu
schaffen. Sie finden sich dann bei Wun
derheilern oder wollen zumindest durch
gewaltsames , oft geradezu aggressives
Training die Störung ungeschehen ma
chen. Solche strengen Trainings- und Be
handlungsmassnahmen gestatten dann
auch das Abreagieren von unbewussten
Aggressionen gegenüber dem Kind.

Ein geistig komplizierterer Abwehrmecha
nismus , der ebenfalls das Auffinden einer
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Erklärung für die U rsachen der 'Behinde
rung und damit die Ablen kung von irra
t ionalen Angst- und Schuldgefühlen zum
Ziel hat , ist die Intellektualisierung der
Einstellung. Sie führt zu eine r Versa chli
chung des Interesses für die Ursachen kör
perlicher und geistiger Beh inderungen .

Das eigene Kind wird nur als ein Fall von
vielen angesehe n. Dieser Abwehrmech ani s
mus ist von den hier angeführten noch der
nützlichste, wenn er nicht zu einer zu star
ken Ablenkung von den individ uellen Be
dürfnissen des eigenen Kindes und damit
zum Abwehrmec hanismus der Ve rmei
dung füh rt, der mit der Ve rleugnung na
he verwandt ist ; vo r allem Vät er ziehen
sich vom häuslichen Mili eu und dem Kon
takt mit dem Kind in ihre Berufswelt zu
rü ck. Auch Elt ern, d ie bald nach der Ge
burt ihr Kind in ein Heim unterzubringen
wünschen , drücken damit unter Umstän 
den ihren Vermeidungsmechanismus aus .
Neben den beschriebenen Abweh rmech a
nismen gib t es auch Reaktionen von EI·
tern, die scheinbar gut mit dem Problem
der Behinderung fert ig werden. Die eine
Gruppe reagiert so, dass sie die Schwierig
keiten gar nicht wahrnimmt oder sich
nich t mit ihnen in genügender Weise iden
tifiziert . M an che Eltern sche inen sich ge
gen den Schmerz immunisiert zu haben
und zeigen oft eine für den Aussenstehen
den überraschende Unbekümmertheit.
Eine solche Reaktionsweise find et sich bei
Müttern, deren gefühlsmässige oder intel
lektuelle Erlebnismöglichkeit en selbst sehr
beschränk t oder gestört sind, oder bei
M ensch en , die in eine m ausserordentlich
eingeschrä nkten Milieu , etwa in einem un 
terentwickelten landwirtschaftlichen Ge
biet, leben. Solche Eltern werden auch im
späteren Leben des Kindes kein Verständ
nis für seine Behinderung zeigen, vor al
lem, wenn sie mit einer geistigen Retarda
tion verbunden ist, ja sie werden sie gar
nich t als solche wahrnehmen.
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Auf keinen Fall sollte diese Gru ppe der
vom Problem ihres Kindes von vornher
ein weni g oder gar nicht Berührten ver
wechse lt werden mit einer anderen, häufi
geren Gruppe von Elte rn, die eben falls
nach aussen ehe r stoisch reagiert ; Polan
ski (1971) hat diese Reaktionsweise «Pseu
dostoizismus» genannt, weil sie in Wirk
lichkeit nur eine besondere Form der Re
aktion auf die Behinderung des Kindes ist
und nicht echt e Gleichgül tigkeit. Die T at
sache , dass sie ein behindertes Kind ha
ben, stärkt in diesen Elt ern bereits vorhan
dene Abwehrmecha nismen gegen Aeng
ste, Konflikte und Enttäuschungen. Auf
diese Wei se wird das Kind, das zuerst das
Selbst gefühl bedroht hat , bald eingebaut
in die Abwehr gegen Selbstgefühlsbedro
hungen . Die Elt ern sind nu n irgendwie er
leichtert. fast froh darüber, ein behinder
tes Kind zu haben. Dies geschieht aller
dings meist ganz unbewu sst. Ohne dass die
Mutter eines nur wenig behinderten Kin
des es merkte, benutzte sie das Kind als
Waffe gegen ihren Ehemann, der ganz in
seiner Berufstätigkeit aufging. Als Vergel
tung gegen diese Vernachlässigung be
schäftigte sich die Frau in intensiver Wei
se mit ihrer klein en Toch ter und bestand
zum Beispiel in den ersten eineinhalb Jah
ren darauf, dass sie bei ihr schl ief. In sol
che n Fällen ist es schwer, etwas für die
Entwicklung und Verselbständigung des
Kindes zu tun. Die Fürsorgerin, die es ver
suchte, hatte keinen Erfolg. Sie konnte
nicht die ganze Eheproblematik, in die das
Kind als Waffe eingeba ut wurde, aufrol 
len oder gar einer Lösung zuführen. Die
Beschäftigung mit dem Kind ist in sol
chen Fällen nicht nur ein Kampfmittel, sie
hat in ähnlich gelagerten Beispielen auch
andere fü r die Mutter positive Seiten. Ihre
T ätigkeit wird von der Umgebung als
grosses Opfer anerkann t und beachtet und
von Leuten ausserhalb der Familie als et
was Besond eres gewertet. Oder es wird die
Langeweile und Leere, die eine Folge

mancher neurotischer Konflikte ist, du rch
das Kind vertrieben, das Kind wird mit al
len Mitteln festgehalten, aus Angst vor der
Unau sgefülltheit . Für man che Eltern , spe
ziell für Mütter, bedeutet die übersteiger
te Sorge und Aengstlichk eit einfach eine
unbewusste Ablenkung von inneren Span
nungen und seelischen Konflikten, mit de
nen sie vorher schlechter fertig wurden.
Alle diese Formen von Einbau des behin
derten Kindes in die Mechanismen zur Be
wältigung eigener Schwierigkeiten führen
gewöhnlich nur zu Nachteilen für das
Kind. Die Beratung ist ausserordentlich
schwierig, da man solchen Eltern ja eine
Haltung zerstören musste, die sie selber zur
Aufrechterhaltung ihres von frü her gestör
ten Gleichgewichts brauchen

Die hier behandelten Hauptformen der
Reaktionen der Eltern auf die Tatsache
der Behinderung ihres Kindes, Verleug
nung und Vermeidung, Projektion und
Rationalisierung, aber auch die eben er
wähnten Fälle von Unbeteiligtheit und
von pseudostoischer Haltung haben mehr
oder weniger schädliche Wirkungen auf
die ohnehin schon in ihrer Entwicklungs
möglichkeit eingeschränkten Kinder.
Ueberbehütung und übertriebene Nach
giebigkeit sind die häufigsten Formen von
Erziehungsfehlern, welche von pädagogi
scher Seite beschrieben werden. Diese Feh
ler entstehen in direktem Zu sammenhang
mit den erwähnten Abwehrmechanismen
gegenüber der Behinderung und können
daher auch nur im Zusammenhang mit
ihnen bekämpft werden. Nur Eltern, die
realistisch gegenüber ihrem Kind einge
stellt sind, werden auch zu einem ver
ständnisvollen Erziehungsstil finden . Bei
ihnen werden Erzi ehungsratschläge auf
fruchtbaren Boden fallen. Die aufgezeig
ten Fehlhaltungen hängen, wie schon
mehrm als angedeutet, auc h mit Konflik
ten zwischen den Familienmitgliedern, vor
allem zwischen den Eltern zusammen.

Weiter werden mit dem Heranwachsen
des behi nd erten Kindes auch die Geschwi
ster mehr un d mehr in Mitleidenschaft ge
zogen und die Lö sung aller weiteren Pro
bleme des späteren Lebens des Behinder
ten , wie sie zum Beispiel Bach (1967) auf
zählt, nämlich seine eigene Auseinander
setzung mit der Behinderung, die Auffin
du ng der richtigen Erziehungsinstitution,
die Auseinandersetzung des Kindes mit der
weit eren Umwelt und die Probleme der Be
rufs- und Lebensplanung - die Lösung all
dieser Fragen ist letzten Endes mit abhän
gig davon, wieweit die Eltern auf ihrem Weg
zur Einsicht, zur Ueberwindung falscher
Richtungen der Anpassung kommen.

Ich habe versucht, mit dieser kurzen Dar
stellung die Wichtigkeit der elt erlichen
Re aktionen auf das mit einer Behinde
rung geborene Kind für sein späteres Le
ben und auf die Intaktheit der Beziehun
gen innerhalb der Familie herauszustel
len . Was folgt aber daraus für die T ätig
keit der Institutionen, welche den Behin
derten möglichst wirksam helfen wollen?
Die erste Konsequenz ist, dass nicht nur
dem betreffenden Kind, sondern auch den
Eltern geholfen werden muss, und zwar
um deren Leben selbst zu erleichtern und
um dem Behinderten zu einer richtigen
Erziehung zu verhelfen. In vielen Fällen
werden die Wege der Hilfe aus reichen, die
schon bisher meistens gegangen wurden,
vor allem die Aussprachen mit den auf
diesem Gebiet erfahrenen Aerzten, Fürsor
gern, Psychologen und Pädagogen. Gleich
zeitig müsste dafür Sorge getragen wer
den, dass die Zahl dieser Fachleute er
höht wird. Jeder Arzt, Fürsorger, der mit
den Müttern und Angehörigen von behin
dert Geborenen Kontakt bekommt, sollte
sich der ausserordentlich grossen Tragwei
te seiner Aeusserungen oder auch seines
Schweigens noch mehr bewusst werden.
Auch auf diesem Gebiet ist noch Weit er 
bildung vonnöten. Allerdings gibt es nach
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wie vor viele Eltern, die den Weg zu Fach
leuten nicht find en, und dies müsste ihnen
in Zukunft du rch die Schaffung eines Ne t
zes von Beratungsstellen erleichtert wer
den, in denen sie gan z spezifische Aufklä
rung und Ratschläge für die Behandlung
und Erziehung ihr es Kindes erhalten. Sol
che Beratungsstellen könnten an vorhan
den e Einrich tungen, wie Mütterb eratung,
Erziehungsbera tungsstellen angeschlossen
werden, zumindest in der Aufba uphase. In
schwierigen Fällen müsste aber über Kurz
beratung hinaus eine intensivere Betreu
ung du rchgefüh rt werden, die in ökonomi
scher Weise zum Beispiel in Form einer
Art Gruppenbehandlu ng oder, wo die per
sonellen Möglichk eiten dafür gegeben
sind , in einer Familientherap ie in den Be
ratungsstellen erfolgen soll. Einr ich tungen
dieser Art sind vor allem in Eu ropa bisher
in viel zu geringer Zahl vorhanden. Aber
auch bei Erhöhung der Zahl der Bera
tungsgelegenheiten bleibt das Problem be
stehen, wie gerade diejenigen Eltern einer
Beratung zugeführt werden, die sie oft
am nötigsten hätten, zum Beispiel solche,
bei denen der Mechanismus der Verl eug
nung gerade eine Zugänglichkeit gegen
über Beratung von aussen verhindert.
Die zweite und sehr viel umfassendere
Konsequenz richtet sich dah er gegen die
Wu rzel der FehleinsteIlungen vieler El
tern gegenüber der Behinderung. Sie liegt
in den Gesinnungen , die keineswegs cha
rakteristisch für Eltern Behinderter allein
sind, sondern die allgemei n verbreitet sind .
Kein junger M ensch kann im vorn herein
sicher sein, ob er nicht einma l als Mutter
oder als Vater mit der Geburt eines behin
derten Kindes konf rontiert sein wird 
genauso wie er Unfälle und Krankheiten
seiner eigenen Person nicht au sschli essen
kann. Ich habe schon zu Beginn erwähnt,
wie schlecht wir alle auf solche Ereign isse
vorbereitet sind. Viele unserer gesunden
Mitmenschen zeigen gegenü ber dem Pro
blem der Behinderung schon vor jeder
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persönlichen Konfrontat ion eine starke
Neigung zur Verl eugn ung. Sicher gehört
das Nichtbeachten der vielen Schattensei
ten des Lebens zu einer durchau s natürli
chen Entlastungstendenz; niemand hat die
Kraft, sich dauernd das Elend, den Hun
ger und die Gebrechen dieser Wel t zu ver
gegenw ärtigen und trotzdem seine Ener
gien auf das Weiterleben zu verwe nden.
Es sollten aber möglichst alle Menschen
im Lauf ihrer Erziehung, in der Schule
und im Elternhau s, mit diesen ernsten
Problemen befasst werden und eine
grundsätzliche Einstellung dazu gewin
nen, die es ihn en im Ernstfall ermöglicht,
Hilfsbedürfti gkeit zu erkennen, Hi lfe zu
geben und, wen n man selbst betroffen ist,
Hilfe anzunehmen und in rea listischer
Weise mitzuwirken an der aktiven Bewälti
gung der Schwi erigkeiten. Es gibt sicher
viele Wege , um das Ziel einer noch besse
ren Aufkläru ng und eines richtigen Ver
ständnisses für körperl iche und geistige Be
hinderung zu erreichen. Die psychologi
sche Forschung hat gerade in den letzten
Jahren begonnen, neue Methoden zur
wirksa men Einste llungs- und Verhal
tensänderung zu erkunden. Es ist erfreu
lich , dass sich auch junge Wissenschaftler,
etwa einige der Dissertant en meines Inst i
tuts, mit solchen Fragen befassen, und ich
hoffe, auf diese Weise einen Beitrag zur
Erziehung einer verst ändnisvolleren Ju
gend zu leisten.
Zentrale Idee ist es, in einem möglichst
frühen Alter mit der H eranbildung einer
richtigen Haltung gegenüber Behi nd er ten
zu beginnen. Es gehört zu den wichtigsten
Aufgaben eines Gemeinwesens, in seinen
Bürgern Verständnis und T oleranz zu ent
wickeln. Dies gilt in gleicher Weise für Be
hinderte wie für alte und gebrechliche
Mitmenschen , für Angehörige von sprach
lichen oder religiös-weltanschaulichen Mi
norität en. Einer der Wege zum Verständ
nis, der gleichzeitig au ch den Behinderten
selbst zugute kommen würde und seine

Isolierung von der Gesellschaft vermi n
dern helfen würde, ist die stä rkere Inte
gra tion behinderter Kinder in das allge
meine Schulwesen. Darüber gibt es ja be
reits seit einiger Zeit eine Diskussion. Si
cherlich ist dies ein prinzipiell erst rebens
werter Weg, einerseits Vorurteile beim
Nichtbehinderten abzubauen und anderer
seits dem Sich-Zurückziehen des Behinder
ten entgegenzuwirken. Es ist jedoch auf
die psychologischen Schw ierigkeiten hinzu
weisen, die sich bei einer vollständigen I n
tegration ergeben. Es könnte dann organi
sator isch zu wenig Raum für Spezialförde
rung bleiben, je nach der Eigenart der Be-

hinderung. Daher gilt es, einen optimalen
Kompromiss zwischen isolierter Sonder
schule und völliger Integration zu finden,
einen Weg, der jedenfalls mehr Sozialkon
takte zwischen Behind erten und Nichtbe
hinderten ermöglicht, aber auch einen
Spielraum für spezielle päd agogische Be
tre uung gibt. Der Abbau von Vorurteilen
und das Wachsen des gegenseitigen Ver
ständnisses aber, die durch solche Mass
nahmen gefördert werden, werden nich t
nur unse ren behinderten Kindern, denen in
Zukunft einmal als jungen Eltern ein be
hinder tes Kind geboren werden wird, zu
gute kommen.
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Karin Lundström, Stockholm

Schon im Februar 1973 wurden mir mehr
als 35 Diskussionspunkte durch die FIMI
TIC als Themengrundlage dieses Kon
gresses vorgelegt. Sie verteilen sich auf die
Themen Bildung, Ausbildung und Arbeit;
und schon aus diesen Punkten kann man
feststellen, wie mannigfaltig die Probleme
sind und wie lebendig das Interesse der
FIMITIC ist, wertvolle Beiträge zur Be
leuchtung und Lösung dieser Probleme zu
leisten. Ich fühle es als eine grosse Ehre,
hier über einige schwedische Erfahrungen
referieren zu dürfen, über die Möglich
keiten zu Erziehung und Ausbildung, die
unserer Meinung nach als ein Recht der
Behinderten betrachtet werden müssen,
auf dieselbe Weise wie dieses Recht ge
mäss der Deklaration der Vereinten Na
tionen eines der menschlichen Rechte ist.
Plan des Referates: In meinem Referat
möchte ich zuerst ein paar Bemerkungen
über terminologische und organisatorische
Fragen vorausschicken. Dann werde ich
versuchen, die Voraussetzungen zu be
schreiben, die notwendig sind, um Erzie
hung und Ausbildung als ein Recht aller
Behinderten zu verwirklichen; und zuletzt
werde ich Ihnen eine übersichtliche Dar
stellung unserer spezialpädagogischen Poli
tik geben und ein wenig über die Erfah
rungen des Durchsetzens erzählen,

Terminologie: Ich benutze den Terminus
Spezialpädagogik als Synonym für die
Wörter Heilpädagogik, Sonderpädagogik,
Orthopädagogik und ähnliches, und als
Grundbegriff für die pädagogischen Ver
anstaltungen, die sich auf behinderte
Schüler beziehen. In Schweden benutzen
wir die Benennung «handikapped», das ist
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Wie fördert man
das Recht behinderter
Kinder auf Erziehung
und Ausbildung
behindert, als den gemeinsamen Aus
druck, der alle Behinderungsarten einbe
zieht. Im schwedischen Lehrplan wird das
wie folgt umschrieben: «Als Behinderte
werden im Lehrplan alle die Kinder be
zeichnet, die an Störungen - unterschied
lich in Art, Grad und Komplexität - lei
den» . Es kann sich also um geistige, kör
perliche, intellektuelle oder emotionelle
Störungen handeln. In diesem Zusammen
hang muss festgestellt werden, dass die
Lehrpläne der neunjährigen, obligatori
schen Grundschule die ersten in der
schwedischen Schulgeschichte sind , die
ausgesprochen auch für die behinderten
Schüler gelten. Schon im ersten Kapitel
des Lehrplanes wird festgestellt, dass die
Schule eine spezielle Verantwortung trägt
für die, die aus körperlichen, geistigen
oder anderen Gründen Schwierigkeiten in
der Schularbeit erfahren. Dies ist vor allem
dadurch ermöglicht worden, dass die mo
derne Pädagogik und die moderne Schule
- in Schweden wie in der übrigen Welt
- in ihren Arbeitsmethoden darauf ein-
gerichtet sind, jedem Schüler die ihm best
mögliche Entwicklung zu geben. Früher
konnte behauptet werden, dass gewisse päd
agogische Kennzeichen die Spezialpäd
agogik prägten: individualisierende Lehr
methoden, speziell erarbeitete Lehrpro
gramme, psychologische Erfassung der
Schwierigkeiten des Kindes, ein schrittwei
ser Aufbau seiner Fähigkeiten und seines
Selbstvertrauens, dazu auch mentalhygie
nische Aspekte bei Methoden und Be
handlungsweisen. Ueberhaupt wurden in
der Spezialpädagogik nicht nur die kennt
nismässigen oder intellektuellen Fortschrit
te des Kindes gewertet, sondern ebenso -

sehr die soziale und emotionelle Entwick
lung. Aber die M ethoden, die vor etwa 20
bis 30 Jahren nur für die Spezialpädago
gik kennzeichnend waren, werden jetzt
überall im normalen Klassenzimmer prak
tiziert und im Lehrplan empfohlen. Es ist
also nicht mehr korrekt, Sozialpädagogik
von der gewöhnlichen Pädagogik ge
trennt zu betrachten. Diese Veränderung
ist, soweit ich es verstanden habe, in aller
Welt mehr oder weniger durchgeführt
worden, und diese ist eine der grundlegen
den Bedingungen, wenn man die Bildung
und Ausbildung der Behinderten in das or
din äre System einfügen soll.

Professor Klaus-Peter Becker an der Insti
tution Rehabilitationspädagogik der Hum
boldt-Universität hat in einer seiner Aus
führungen erläutert, wie in den pädagogi
schen Prozessen Wissen vermittelt wird,
schöpferische Fähigkeiten entwickelt wer
den , Fertigkeiten erworben und ideolo
gisch-moralische Ueberzeugungen ausge
bildet werden, und dass dieser Sachver
halt auch auf die Bildung und Erziehung
Geschädigter zutrifft. Man könnte ein
fach sagen, bei und trotz einer bestehen
den Beschädigung sollen die Behinderten
das gesellschaftlich determinierte Bildungs
und Erziehungsideal so weit wie möglich
und mit an dem zusammen erreichen. In
der Spezialpädagogik einschliessen wir
aber auch beispielsweise die medizinische
und psychologische Diagnostik, funktions
korrigierende Operationen, kommunika
tionstechnisehe Hilfsmittel, besonders aus
gestattete Räumlichkeiten oder eine zu
sätzliche Qualifizierung der Pädagogen.

Professor Joep Dumont an der Universi
tät Nijmegen in Holland stellt in diesem
Zusammenhang in seiner Schrift «die Ent
wicklung der Orthopädagogik in den Nie
derlanden» fundamentale Fragen auf: Al
le Formen von Diskrimination innerhalb
des Bildungswesens, aber auch in unserer
Gesellschaft müssen aufgespürt und auf

ihre Bedingungen analysiert und disku
tiert werden. Vom pädagogischen Stand
punkt aus müssen wir zu einer Erziehung
gelangen, die keinen Nährboden für Dis
krimination bietet. - Jeder, der sich mit
dieser Problematik befasst hat, weiss, dass
es schliesslich um die Auffassung vom
Menschen geht. Die Orthopädagogik kann
diesen Fragen nicht entgehen und hat sie
stets aufs Neue zu durchleuchten. Und das
ist nicht etwas, was für immer und ewig
festzulegen ist, aber stets einer aktuellen
kritischen Reflexion auf die Entwicklung
der gesellschaftlichen Strukturen bedarf.
Die amerikanische und anglosachsische
Forschungsliteratur zeigt ähnliche Diskus
sionen auf sowie auch die moderne schwe
dische pädagogische Forschung über Lem
behinderungen und Lehrmethoden.

Organisation: Die organisatorischen Va
rianten, zwischen denen in unserem Lan
de die Wahl steht, wenn die beste Anord
nung für den einzelnen Schüler vorberei
tet und gewählt werden soll, sind die fol
genden:

1. individualisierender Unterricht in der
gewöhnlichen Klasse,

2. dasselbe im sogenannten koordinierten
Spezialunterricht durch gewisse Stunden
in der Woche a) von dem Speziallehrer in
der sogenannten Schulklinik, b) vom Spe
ziallehrer mit dem Klassenlehrer zusam
men, das heisst eine Art Lehrerassistenz im
Klassenzimmer, nicht zum Lehrer, son
dern zum behinderten Schüler;

3. die Spezialklasse,

4. die Spezialschule.

Die ersten drei Varianten werden in der
gewöhnlichen Schule durchgeführt. Weil
wir in unserem weit ausgedehnten Lande
nur wenige blinde und taube Kinder ha
ben, müssen diese Kinder in gewissem
Umfang noch in solche Schulen gehen, wo
die Schule auch für das Wohnen und die
Freistunden der Schüler die Verantwor-
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tung trägt. Deshalb kann die vierte Va
riante für Blinde und Taube sowie auch
für gewisse geistig Nachgebliebene darge
boten werden. Mehr und mehr werden
aber Filialklassen (<<externe Klassem» für
Blinde und Taube in den gewöhnlichen
Schulen lokalmässig eingeführt. Einzelne
Blinde gehen oft in gewöhnliche Klassen.
Auch die Klassen für geistig Behinderte
werden in den gewöhnlichen Schulen ge
führt. Für eine von diesen Gruppen wer
den nunmehr separate Schulen erbaut.
Erziehung - Ausbildung bilden ein Gan
zes: Schliesslich möchte ich auch etwas
über die Terminis Erziehung und Ausbil
dung sagen. Für mich klingt das Wort Er
ziehung besser als Bildung, ich will jedoch
für diesen Terminus Hebbel und Pestaloz
zi zitieren: Friedrich Hebbel hat einmal
gesagt: «Bildung ist ein durchaus relativer
Begriff, gebildet ist jeder, der das hat, was
er für seinen Lebenskreis braucht.» Und
Heinrich Pestalozzi: «Die Elementarbil
dung setzt sich nicht weniger vor als durch
Gesamtheit und Uebereinstimmung aller
ihrer Mittel Herz, Geist und Hand zum
höchsten und edelsten zu erheben, dessen
unsere Natur fähig ist.» Mit Erziehung
verstehe ich also wie Hebbel und Pestaloz
zi das, was die elementare, grundlegende
Schulung geben will. Mit Ausbildung ver
stehe ich ein Weiterführen der Erziehung
oder Bildung. wodurch die Schüler ins
Gymnasium, in die Hochschulen und in
berufliche Schulen kommen, um die
grundlegenden Kenntnisse zu vertiefen
und fürs Leben als Erwachsener vorberei
tet zu werden.

Normalisierung - Integration - Flexibilität:
Ein modernes Schulwesen und die moder
ne Pädagogik haben sich in eine Richtung
entwickelt, wo der Spezialunterricht auf
natürliche Weise in die Normalschule inte
griert worden ist. Normalisierung, Integra
tion und Flexibilität prägen die Entwick
lung der Spezialpädagogik. Normalisie
rung des Behinderten ist allgemein gespro-
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chen das Ziel. Integration kann ein Syn
onymwort für Normalisierung sein, aber
auch eine Bezeichnung der Methode, Nor
malisierung zu erreichen dadurch, die Be
hinderten soweit als möglich mit den
Nichtbehinderten zusammen zu unterrich
ten oder wenigstens an allerlei Beschäfti
gungen und Angeboten mit Nichtbehin
derten teilnehmen zu lassen. Dabei soll das
Schulsystem flexibel genug sein, im Sinne
differenzierter Möglichkeiten die Wahl zu
treffen, die für den einzelnen Schüler und
seine positive Entwicklung die optimale ist.
Unsere Integrationspolitik ist sehr breit in
der öffentlichen Meinung verankert. EI
ternvereine und die meisten Behinderten
vereine erheben starke Forderungen, die
für die Integration nötigen Hilfsmittel
(ökonomische und personelle) bereitzu
stellen. Anfänglich wurden wie fast im
mer weitgehende Hoffnungen an die Inte
gration geknüpft. Wir, die wir mit diesen
Fragen im Oberschulamt arbeiteten, sa
hen ziemlich bald ein, dass man nicht alle
Probleme mit Integration lösen kann, be
sonders nicht, wenn es darauf ankommt,
Schüler mit sehr grossen Kommunikations
schwierigkeiten zu unterrichten. Deshalb
haben wir immer die Flexibilität der Hilfs
mittel als wertvoll betrachtet und beibe
halten, was Sie auch aus unseren organisa
torischen Varianten sehen können.

Grundlegend: Gesetzliches Recht auf Aus
bildung: Grundlegend für die schwedi
sche Entwicklung der Erziehung und Aus
bildung Behinderter war es, als das Recht
auf Bildung für alle Kinder gesetzlich
festgestellt wurde. Sonderverordnungen
galten früher zum Beispiel für die tauben
und blinden Kinder. In Schweden wie in
den meisten anderen Ländern waren die
Spezialfürsorgen und der Spezialunter
richt für diese Kinder sowie auch für die
geistig und körperlich Behinderten karita
tive Angelegenheiten. In mehr als 100
Jahren wurden alle Erziehungsfragen
durch Statuten geregelt, aber seit 1962 ist

das Recht jedes Kindes auf Schulung
durch Gesetzgebung gesichert.

Schulung, ein Recht für alle: Das schwe
dische Schulgesetz gilt also für alle Kin
der , auch für die Seh- und Hörgeschädig
ten, die körperlich Behinderten und sol
che Gruppen wie den Schwererziehba
ren , den mit Lernstörungen, Sprachfeh
lern und Schulproblemen. Auch für die
schwergestörten, geistesschwachen Kinder
gilt ein gesetzlich festgestelltes Schulungs
recht. Der vom Reichstag festgestellte
Lehrplan gilt auch den Behinderten, und
dies ist fundamental. Deshalb kommen In
novationen und Entwicklungsveranstal
tungen automatisch auch der Spezialpäd
agogik zugute. Ich habe früher schon Ziel
setzungen unseres Schulwesens erwähnt.
Vielleicht sollte hinzugefügt werden, dass
unsere Lehrpläne und Schulverfassungen
durchgehend einen solchen Wortlaut ha
ben, dass man die Ziele für die verschie
denen Behinderten auch noch ein bisschen
weiter dehnt als das, was für die gewöhnli
chen Schüler gilt. So ist es zum Beispiel
ausdrücklich vorgeschrieben, dass blinde
Schüler zur Unabhängigkeit geführt und
zur Blindheit und Umwelt erzogen wer
den sollen. Sie lernen Punktschrift, Blin
denorientierung, Stocktechnik und das
Handhaben technischer Hilfsmittel. Tau
be oder Schwerhörige sollen Normalspra
chen und Sprechen erlernen und vor al
lem die Möglichkeit der Kommunikation:
Ablesen, Artikulieren, Verwenden des
Hörapparates, aber auch Zeichensprache,
Mimik und Rhythmik. Für die geistig Be
hinderten wird das grösste Gewicht dar
auf gelegt, dass ihre praktischen und sozia
len Funktionstätigkeiten herausgefunden
und trainiert werden. Für diesen Typ Spe
zialschule ist übrigens ein Lehrplan gültig,
der speziell auf die Bedürfnisse und Ent
wicklungsstufen eingerichtet ist. Um für
jeden Behinderten die adäquate pädagogi
sche Behandlungsmethode herauszufin
den, müssen entsprechende Untersuchun-

gen durchgeführt und sorgfältige Diagno
sen erstellt werden. Früher kam es dabei
meistens darauf an, den Fehler oder die
Funktionsschwäche festzustellen. Natür
lich ist diese Diagnose, besonders ihr medi
zinischer Teil, von grundlegender Bedeu
tung, wenn es darauf ankommt, die Behin
derung an sich herauszufinden. Die päd
agogisch-psychologische Diagnose muss
aber darauf gerichtet sein, eher die Fähig
keit als das Unvermögen, wo das Kind
etwas «kann», nicht dort, wo es «nichts
kann», festzustellen.

Dem Schulgesetz folgen andere
V erpflichtungen der Gesellschaft
Der Sachverhalt, dass es gesetzlich festge
stellt ist, dass die Behinderten ein Recht zu
einer Schulung haben, gleichwertig mit
der , die den Nichtbehinderten zur Verfü
gung steht, macht es also auch zu einer
Pflicht der Gesellschaft und der Behör
den , solche Veranstaltungen zu treffen
und solche Hilfsmittel zu halten, dass die
ses Recht nicht nur ein dürrer Paragraph
des Gesetzes wird oder etwas, das man in
den Papieren aber nicht im Leben findet.
Und die Gesellschaft, sei es der Staat, die
regionalen Bezirke oder die lokalen Schul
behörden, hat also die Verantwortung, die
Kosten der Hilfsmittel sowie des Unter
richts zu tragen, weil gesetzmässig aller
Unterricht kostenlos sein soll.

Personelle und ökonomische
Veranstaltungen sind notwendig:

Unter die Hilfsmittel, die notwendig
sind, um das Recht der Behinderten auf
Erziehung und Ausbildung zu sichern,
rechnen wir die folgenden:
1. Das erste und wichtigste «Hilfsmittel»
sind die speziell ausgebildeten Lehrer.
2. Weiter speziell zurechtgelegte pädagogi
sche und technische Hilfsmittel, zum Bei
spiel Hörapparate, Gruppenverstärker,
akustikfördernde Einrichtungen, Ton
bandspieler, Schreibmaschinen (auch elek-
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trische) , optische Hilfsmittel, Schwarz
druckbücher mit Grossdruck, sprechende
Bücher, Punktschriftbücher und -maschi
nen , Rollstühle, pädagogische technische
Hilfsmittel für körperlich Behinderte usw.
Diese Hilfsmittel folgen dem einzelnen
Schüler oder der Gruppe von behinderten
Schülern in jedem Zimmer, wo sie an dem
Unterricht teilnehmen.
3. Daneben müssen besonders ausgestatte
te Räumlichkeiten, die sogenannten Kli
nikräume, für das individuelle Trainieren
da sein.

4. Wenn nötig freie Transporte von zu
Hause (oder vom Schülerheim) mit öf
fentlichen Verkehrsmitteln, mit Taxi, Zug,
manchmal sogar mit dem Flugzeug, wenn
die wöchentliche Heimreise zu weit für an
dere Transporte ist.
5. Ein bedeutungsvolles Hilfsmittel ist die
personelle Assistenz in der Klasse, bei den
Schulmahlzeiten und anderen alltägli
chen Gelegenheiten, bei Ausflügen usw.
6. Schliesslich muss die Beratung von Leh
rern, Eltern und Schülern durch Konsu
lenten, Reiselehrer, Schulpsychologen,
Kuratoren und ärztliche Berater wie Hilfs
mittel betrachtet werden und kostenlos zur
Verfügung gestellt werden.

Es ist wichtig hervorzuheben , dass die päd
agogischen Anstrengungen immer über
die Grenzen der reinen Pädagogik erwei
tert werden müssen. Der Bereich der Spe
zialpädagogik ist grenzenlos, er dehnt sich
über nationale Grenzen - was wir sicher
eben durch diesen Kongress empfinden 
er dehnt sich auch über die Grenzen einer
einzigen wissenschaftlichen Disziplin. Die
Spezialpädagogik muss auf ihrer Seite die
Technologie, die Medizin, die Psychologi e
und die Sozialwissenschaft haben. Die
Lehrer müssen mit Eltern und Behinder
tenorganisationen einen Verband schlies
sen. Nur gemeinsam können wir das Los
unserer behinderten Schüler erleichtern
und ihnen das Recht zu einer Ausbildung
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sichern, damit sie einmal als Erwachsene
mit uns zusammen ihr Leben führen und
mit ihrer Eigenart akzeptiert werden, ohne
entfremdet zu sein. Angrenzende Fürsor
gen: Das Planen für die Schulung der Be
hinderten mu ss mit der frühen Aufspü
rung anfangen und sich dann durch die
Schulzeit fortsetzen, um nach der vollen
deten Ausbildung mit anderen Fürsorgen
der Gesellschaft zusammengelenkt zu wer
den: zum Beispiel mit Vermittlung von
Arbeit oder Beschäftigung, mit Verkehrs
mitteln und von Wohnungsmöglichkeiten.
Auch andere Gesetze als das Schulgesetz
müssen der Gesellschaft Pflichten und
Verantwortlichkeit auferlegen. So zum Bei
spiel enthält seit 1971 die schwedische
Bauverordnung folgendes: Alle Gebäude
zu denen das Publikum Zutritt hat oder
wo öffentliche Arbeitsaufgaben vollzogen
werden, sollen so weit wie möglich und
zweckmässig erbaut und geplant sein, dass
Zutritt und Verwendung möglich sind für
Personen, die körperlich oder irgendwie
anders behindert sind durch Alter, Handi
kap oder Krankheit. Die Verordnung be
treffs technischer Hilfsmittel stellt fest,
dass auf ärztliche Verordnung Behinderte
jedes Hilfsmittel kostenlos erhalten sollen.
Zu der Verordnung gehört eine Liste vom
Sozialministerium und Handikapinstitut,
in der die jährlich erlaubten nötigen Hilfs
mittel aufgezählt sind. Die Liste enthält
nicht nur solche, sozusagen auffallend nö
tigen Hilfsmittel wie Hörapparate, Roll
stühle, Prothesen usw., sondern auch eine
gewisse Auswahl solcher Hilfsmittel, die
dem Behinderten das tägliche Leben er
leichtern sollen : Schreibmaschinen, Ton
bandgeräte, Geschirrspülmaschinen usw.

Wir haben die Erfahrung, wie wichtig es
ist, dass die Behinderten selber und die
Verbände von Eltern behinderter Kinder
alle diese Sektoren der gesellschaftlichen
Verantwortung beeinflussen können. Seit
1970 wirkt eine staatliche Ratsversamm
lung, deren Mitglieder teils die staatlichen

,)
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Behörden, teils die Behinderten-Verbände
vertreten. Diese Versammlung ist ein offi
zielles Komplement zu all den privaten
Verbänden. Ihre Aufgabe ist, all dem zu
folgen und das zu beobachten, was im
R eichstag, in den Aemtern oder anderswo
in der Oeffentlichkeit den Behinderten an
geht und jede Gelegenheit zu ergreifen,
das Interesse der Behinderten wahrzuneh
men. Auch regional und lokal sind solche
Versammlungen jetzt nach und nach ge
bildet worden.

Die Verantwortung der Schule : Das
Recht auf Ausbild ung muss schliesslich in
ein Recht auf Gemeinschaftsleben verwan
delt werden. D ie Schule soll den Behinder
ten dieses ermöglichen. Aber sie hat auch
eine grosse Verantwortung allen ihren
Schülern gegenüber, ihnen solche Schät
zungen und Attitüden beizubringen, dass
wir alle, jeder und jede mit den persönli
chen Eigenartigkeiten, ohne Entfremdung
zusammen leben und arbeiten können.
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W. Ball, Direktor Stiftung Rehabilitation,
Heidelberg

Die Rehabilitation hat sich in den meisten
Ländern immer mehr von der fürsorgeri
schen Hilfe zur Linderung ein er Notlage
entfern t und sich zu einem festen Bestand
teil der nationalen Systeme der sozialen
Sicherheit en twickelt. Es gibt im gesamten
Bereich der sozialen Vorsorge diese r Län
der kaum eine Aufgab e, die so vielschich
tig ist und gleichzeitig in medizinische,
pädagogische, berufliche, wissenschaftl i
che und soziale Bereiche eingreif t wie die
Eingliederung von Behinder ten in Arbeit,
Beruf und Gesellschaft . Immer stärker
setzt sich überall die Erkenntnis durch,
dass der überwiegende Teil der Behin
derten aller Behinderungsursachen voll
wertig in das berufliche Leben eingeglie
dert werden kann, wenn man neue Wege
geht und eine Reihe unabdingbarer Vor
aussetzungen schafft. Lassen Sie mich da
zu gleich eine grundlegende Fe ststellung
treffen, die Orientierungspunkt für alle
Eingliederungsbemühungen der kommen
den Jahre sein sollte. Ich gehe dabei von
dem mir gel äufigen und auf gesicherten
Untersuchungsergebnissen basierenden
Beispiel der Bundesrepublik Deutschland
aus, das sich aber grundsätzlich mit der
Situation anderer Länder deckt :

Wenn es in Bälde gelingt , einige noch zur
Darstellung kommende und kurzfristig rea
lisierbare Voraussetzungen zu schaffen ,
dann können in absehbarer Zei t etwa 80
Prozent aller Behinderten im berufsfähi
gen Alter vollwertig in das berufliche und
soziale Leben eingegliedert werden, und
zwar unbeschadet der Behinderungsur
sache und des Schweregrades der Behin
derung. Für etwa 70 Prozent dieser ein
glie der ungsfäh igen Behinderten kann ihre
Ein gliederung gleichz eitig zu einem ech
ten beruflichen und sozialen Aufstieg im
Vergleich zur früheren oder zur seither
erreichbaren Existenz werden.
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Neue Wege der beruf
lichenEingliederung
von Behinderten

Ist dieses Ziel der vollen sozialen Einglie
de r ung für 80 Prozent der jährlich zu r
Rehabili ta tion anstehenden Behinderten
einmal erreicht, besteht auch die notwen
dige Plattform da fü r , um den restli chen
20 Prozent n icht oder nicht voll eingliede
rungsfähiger Behinderter durch andere
Leis tungen der Rehabilitation das Leben
leb enswerter zu gestalten.
Die Verwir klichung dieser Zielvorstellung
würde, am Beispiel der Bundesrepublik
Deu tschland betrachtet, gleichzeitig be
de uten, dass die Zahl von jetzt nahezu
zwei Millionen «Frü hinvaliden» in etwa
sechs bis acht Jahren um mehr als ein
Drittel kleiner wäre.
Diese Vorstellungen von einem neuen Ziel
der Eingliederung des Behinderten beru
hen weder auf einem wirklichkeitsfremden
Wunschdenken noch auf einem Zweckop
timismus. Das Ziel ist erreichbar,da die We
ge dazu bekannt und realisierbar sind. Man
soll te es überall ansteuern. Dazu ist eine
Reihe verfügbarer, aber meist noch nicht
ode r ni cht ausreich end in Anspruch ge
nommener Vorkehru ng en zu schaff en, di e
ich nun teilweis e da rstellen we rde.
Lassen Sie mich aber zuvor noch kurz
auf den Hintergrund ein gehen , vor dem
die neuen Wege zur optimalen Eingliede
rung von Behinderten aufzubauen sind
und dann ers t anschliessend die notwen
digen neuen Formen und Methoden dar
stellen.
Da is t zuerst der dem Behinderten gegen
wärtig oder zukünft ig zu r Verfügung ste
hende Arbe its- und Berufsraum zu be
trachten.
Der ras che Wandel im Arbeits- und Be
r ufsleben unserer modernen Industriege
sellschaft beg ünst igt zune hmend die Be
mühungen um die berufliche Einglied e
r ung von Behinde r ten. Diese Feststellung
gilt allerdings nur dann, wenn wi r uns

dabei von beruflichen Vorstellungen lösen,
die bis vor kurzem noch als zeitgerecht
galten. Der grösste Teil der herkömmli
chen und gewohnten Berufe kommt für
die berufliche Eingliederung von Behin
derten zukünftig nur noch vereinzelt in
Frage. Dies gilt - abgesehen von graduel
len Unterschieden - sowohl für jugendli
che als auch für erwachsene Behinderte,
für die Ersteingliederung ebenso wie für
die Wiedereingliederung.

Die herkömmlichen Berufe der Be- und
Verarbeitung von Metallen oder anderen
Werkstoffen, Berufe, die heute noch oft
im Mittelpunkt des Angebots für die be
rufliche Eingliederung stehen, sollten zu
künftig nur noch einen relativ geringen
Anteil haben, da sie bei der eingegrenz
ten Mobilität vieler Behinderter häufig
ein Risiko darstellen, das heute ausge
schaltet werden kann. An ihre Stelle tre
ten eine ganze Reihe zwar ähnlicher Be
rufe, die für den Behinderten aber kein
Mobilitätsrisiko mehr darstellen, da sich
bei ihnen die Begrenzung seiner körperli
chen Leistungsfähigkeit nicht auswirkt.

Da ist zunächst die ganze Breite der fein
werktechnischen Berufe zu nennen, von
der Feinmechanik und Optik bis zur Fer
tigung von mechanischen und elektroni
schen Geräten und Kleinmaschinen. Dann
kommen die neuen Berufe des Arbeitsvor
bereiters oder Bedieners numerisch ge
steuerter Maschine, Tätigkeiten, die auch
von Schwerbehinderten sitzend ausgeübt
werden können. Dasselbe gilt für die brei
te Skala aufkommender Berufe der Quali
tätskontrolle, die dem Behinderten er
schlossen werden müssen, und zwar mö g
lichst lange vor dem Zeitpunkt, an dem
sein von dem allgemeinen beruflichen Bil
dungsbereich in Anspruch genommen
werden ; denn in diesen Berufen kann sich
der Behinderte in dem gleichen Umfang
behaupten, wie dies bei anderen, nichtbe
hinderten Arbeitnehmern üblich ist, wenn
man ihn entsprechend darauf vorbereitet.
Häufig ist er sogar leistungsfähiger als
andere.
Eine zentrale Bedeutung hat der grosse
Berufsbereich der Elektronik, und zwar vor
allem die Berufe der Informationselektro-

nik , der Energie-Elektronik und de r Funk
Elek tronik, die dem Behinderten schon
zugänglich gemacht sind. Andere Berufs
ar te n de r Elektronik sind gegenwärtig im
Aufbau. Bedeu tsam sind auch die Berufe
der elektron ischen Datenverarbeitung. Ich
möchte nun diesen für die berufliche Re
habilitation noch ziemlich neuen Berufsbe
reich als ein Beispiel für viele andere Be 
reiche in Anspruch nehmen. Mancher
mehrfachgelähmte Querschnittgelähmte,
mancher Spastiker und neuerdings auch
mancher Gehörlose oder Blinde, der seit
her im Schatten stehen musste, erhält
du rch den Datenverarbeitungsberuf Zu
gang zu einer qualifizierten Existenz, da
eine im Vergleich zum Nichtbehinderten
mindestens ebenbür tige Situation erreicht
werden kann. Ich bleibe kurz beim Bei
spiel des blinden Programmierers, der seit
wenigen Jahren z. B. in der Bundesrepu
blik Deutschland ausgebildet wird. Na
türlich waren zunächst eine Reihe wis
senschaftlicher und technischer For
sch ung s- und Entwicklungsarbeiten not
wendig, um die Geräte und maschinellen
Vorrichtungen bereitzustellen und das blin
dengerechte Curriculum zu schaffen. Es ist
gelungen und es hat sich gelohnt. In 18
Monaten werden Blinde zu qualifizierten
Programmierern der elektronischen Daten
verarbeitung ausgebildet. Sie bringen in
der Regel keine besondere Vorbildung für
diesen Beruf mit. Was sie benötigen, ist
eine sp ezifische Be gabung und die erfor
derliche Bildungsfähigkeit. Viele Blinde
besitzen das für diesen Beruf erforderliche
logische Denkvermögen oder entwickeln es
im Rahmen ihres Kompensationsvermö
gens.

Was hier al s Beispiel für Blinde oder
Mehrfachgelähmte im Bereich der Da
ten verarbeitung etwas ausführlicher dar
gestellt wurde, gilt ebenso für viele andere
moderne Berufsbereiche und kann über
tragen werden auf viele andere Behinder
ten gruppen. Es gilt zum Beispiel für Epi
leptiker, für Hirngeschädigte, für Herz
Kreislaufgeschädigte, für Bluter, für viele
Spastiker,für Multiple-Sklerose-Kranke, für
viele psychisch Kranke, Muskeldystrophi
ke r oder Halbseitengelähmte und für vie-
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le andere Behinderungsarten. Die von mir
erw ähnten zukunfts or ientierten Berufs
bereiche bieten Möglichkeiten für Behin
derte nahezu aller Behinderungsarten und
Schweregrade der Behinderung, für ein
fach strukturierte Behinderte, für durch
schnittlich Begabte, für höher Begabte
und für Hochbegabte.
Dies gilt nicht nur für den behinderten
Mann, sondern endlich auch für eine
dauerhafte und vollwertige Eingliederung
behinderter Frauen und Mädchen. Die ge
wandelte Berufs- und Arbeitswelt bietet
also nicht nur einem grossen Teil von Be
hinderten bessere Beschäftigungsmöglich
keiten als seither, sondern eröffnet auch
einem nicht weniger grossen Teil zum er
stenmal überhaupt die Chance einer beruf
lichen Eingliederung.
Diese Feststellung trifft für alle Ebenen
beruflicher Eingliederungsarbeit gleich er 
massen zu. Sie gilt für das berufsbezogene
Studium im Hochschul- und Fachschul
bereich, für den grossen Bereich der
Facharbelterausbildung, aber ebenso für
die zahlenmässig am stärksten ins Ge
wicht fallende berufliche Anpassung so
wie für die Anlerntätigkeit im Bereich der
Wirtschaft, aber auch für die neu konzi
pierte Werkstatt für Behinderte; denn man
kann nur dann von einer gelun genen Ein
gliederung eines geistig Behinderten spre
chen, wenn sich seine Beschäftigung in der
zeitgerechten Werkstatt fürBehindertenach
seiner dort erfolgreich vollzogenen Anler
nung unter echten Merkmalen der sozialen
Sicherheit vollzieht, wie zum Beispiel die
volle und gerechte Entlöhnung oder die
normale Altersversorgung.
Dieser neue Arbeits- und Berufsraum ver
setzt uns heute schon in Verbindung mit
neuen Methoden der Bildung endlich in
die Lage, mit unseren Bildungsbemühun
gen nicht mehr, wie in der Vergangenheit,
hinter anderen beruflichen und schuli
schen Bildungsbereichen herlaufen und uns
mit dem begnügen zu müssen, was von den
anderen übrig bleibt. Wir sind bei dem
derzeitigen Stand der Entwicklung durch
aus überall in der Lage, dieses Manko in
das Gegenteil zu verkehren und der Ent
wicklung in anderen Bildungsbereichen um
einige Jahre voraus zu sein und diesen
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Vorsprung zu halten, wenn w ir es wollen.
Dies sollte das wesentliche Zie l de r be
ruflichen Rehabilitation für die n ächsten
Jahre sein. Vor einigen Jahren war es
no ch eine Wunschvorstellung. Heute ist es
in Teilbereichen schon Realität, in einigen
J ahren kann es für alle Bereiche gelten,
wenn man es will.
Dasselbe gilt für ein weiteres Ziel, das
durch den neuen Berufsraum begünstigt
wird, nämlich den Behinderten so weit
gehend wie möglich zu einem beruflichen
und sozialen Aufstieg zu führen . Nur bei
ein em kleineren Teil, wo dies nicht ge
lingen kann, sollte man sich m it weniger
begnügen.
Ich will es der Bedeutung wegen noch ein
mal wiederholen:
Diese Ziele der beruflichen Eln!Me'denmg
von Behinderten brauchen keine Wunsch
vorstellungen mehr zu bleiben, an denen
man sich zwar orientiert, aber ohne sie
je in Erfüllung gehen zu sehen. Es gibt
heute schon einige bemerkenswerte Bei
spiele dafür, die beweisen, dass diese hohe
Ziel überall erreicht werden kann, wenn
man bereit ist, neue Wege der beruflichen
Eingliederung zu gehen und sich dabei
von vielen herkömmlichen Vorstellungen
zu lösen.
Ich will versuchen, Ihnen in einigen Stri
chen, am Beispiel des Berufsförderungs
werks für erwachsene Behinderte und des
Berufsbildungswerks für behinderte Ju
gendliche, die Konzeption einer modernen
beruflichen Bildung von Behinderten dar
zustell en .
Folgende Faktoren bilden die Grundlage
dafür :
1. Die integrierte theoretische und prakti

sche Berufsausbildung - ohne eine sol
che volle Integration ist es nicht mehr
zu machen - muss so qualifiziert und
praxisorientiert dargeboten werden kön
nen, dass sie in Verbindung mit den aus
bildungsbegleitenden Leistungen zu ei
ner sofortigen vollen Berufs- und Ar
beitsplatztüchtigkeit führt. Mit anderen
Worten heisst dies, dass der Behinder
te, auch der sehr schwer Behinderte, so
weitgehend wie möglich «nahtlos» im An
schluss an die berufliche Bildung und
ohne die sonst üblichen Einarbeitungs-

schwierigkeiten seinen Arbeitsplatz voll
ausfüllen kann.

2. Die Le istungsstruktur einer Ein ri ch tung,
die Behinderte beruflich und schulisch
ausbildet, muss vor allem in der Berufs 
und Schulbildung, aber auch bei den
ausbildungsbegleitenden Bereichen ge
währleisten, dass zukünftige Berufsent
wicklungen ständig aufgenommen und
voll berücksichtigt werden können.

Diese beiden Grundelemente der zeitge
rechten beruflichen Rehabilitation ein
schliesslich des integrierten schulischen
Teils lassen Unterschiede zur allgemeinen
Berufsausbildungspraxis sichtbar werden
und zeigen gleichzeitig an, welche Struk
turverbesserungen bei Rehabilitationsein
richtungen notwendig sind.
Ich unterstelle, dass bei der Auswahl der
auszu bilden den Berufe die Beachtung der
«Analyse der Berufsfelder», einer syste
matisch aufgebauten «Berufsprognose» und
die Untersuchung der sogenannten Berufs
merkmale ebenso stattgefunden hat wie
die Berücksichtigung der «Fu nk tionsana
lyse und Berufsqualifikation». Diese Fak
toren sind der Hintergrund einer zielge
richteten Ausbildungsplanung, ohne die
eine zeitgerechte Berufsbildung für Behin
der te nicht mehr denkbar ist. Diese Aus
bildungsplanung geht von den Berufsqua
lifikationen aus, die der behinderte Aus
bildungsteilnehmer erwerben soll. Dabei
ist die zunächst nur allgemein erfolgte
Qualifikationsbestimmung des Berufes so
w eitgehend wie möglich zu detaillieren
und konkret zu beschreiben. Eine uneinge
schränkte Orientierung an der Berufspra
xis ist dabei unerlässlich. Man bezeichnet
den Gesamtvorgang als Lernzielorientie
rung.
Die lernzielorientierten Ausbildungspläne
bestehen zunächst aus den allgemeinen
Lernzielen, durch die der Behinderte fol
gende Fähigkeiten erwirbt:

Konzentrationsfähigkeit, Aufmerksam
keit, Merkfähigkeit

• Abstraktionsvermögen im formalen, nu
merischen und sprachlichen Ber eich
Verantwortungsbewusstsein und Ent
scheidungsfähigkeit
Problernlösungsverhalten

Fähigkeit zu kreati vem Denken
Reaktion sb ereitschaft und hohe Fru
stra ti onstoleranz

• Fähigkeit zur sozialen Kooperation.

Noch wichtiger sind die fachlichen Lern
zie le . Sie stellen sicher, dass die Rahmen
aus bildungspläne für die einzelnen Be
rufe sich nicht mehr wie seither auf An
ga be n über Stundenverteilung und auf die
Bes timm ung der Stoffinhalte beschränken
dürfen . Sie müssen vielmehr konkrete
fac hliche Lernziele enthalten. Diese fach
lichen Lernziele geben an, welche fachli
chen Kenntnisse und Fertigkeiten die aus
zubilde n de n Behinderten erwerben sollen.
Stoffbezeichnungen, auf die sich traditio
nelle Ausbildungspläne beschränken, sa
gen nichts darüber aus, ob der Auszubil
den de als Lernergebnis nur reines Wissen
repr oduzier en soll oder ob er durch den
Lernprozess zu komplexeren Denkleistun
gen bzw. zu höheren kognitiven Fähig
keiten oder psychomotorischen Fertigkei
ten kommen wird. Stoffinhalte geben kei
ne brauchbaren Anhaltspunkte für den
fach lichen Schwierigkeitsgrad der einzel
nen Aufgaben.
Lernzielorientierte Ausbildungspläne ver
meiden diese Nachteile für die Planung
und Gestaltung der Berufsausbildung und
für di e Kontrolle des Ausbildungserfolges.
Diese in den Ausbildungsplänen vorgege
benen und eindeutig beschriebenen Lern
ziele stellen zusammen mit der richtigen
Auswahl und der ständigen Anpassung von
Ausbildungsberufen die erste Grundlage
für ein einheitliches und kontrollierbares
System der Berufsausbildung für Behinder
te dar. Da die besonderen Verhältnisse des
Behinderten zu berücksichtigen sind, be
kommt die Anwendung moderner Lern
strategie im Medienverbund als weiterer
F ak tor gle ichrangige Bedeutung. Ohne sie
la ssen sich die allgemeinen und die fach
lich en Lernziele, die das Prinzip der di
dakti sch en Parallelität, das heisst die Ver
zahnung von berufstheoretischer und be
rufspraktischer Ausbildung berücksichti
gen, nicht verwirklichen.
Diese objektivierten und medienunterstütz
ten Lernverfahren stützen sich auf zahl
reiche Medien. Die integrierte Anwendung
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dieser Medien verteilt sich auf drei Pha
sen des Berufsbildungsablaufes. An einem
in der Bundesrepublik Deutschland anwen
dungsreif entwickelten, erprobten und be
währten Modell stellt sich der Medienein
satz in den einzelnen Ausbildungsphasen
- sehr vereinfacht wiedergegeben - etwa
wie folgt dar:
Während der Motivations- und Informa
tionsphase, der ersten Phase, ist das Me
dium Fernsehen als sogenannte Ausbil
dungsmitschau oder, anders ausgedrückt,
als Teledidaktik im eigenen Hause, beson
ders geeignet, das es den Lerninhalt im
Sinne der hereingeholten Wirklichkeit» in
seinem Funktionszusammenhang demon
strieren kann. Eine Verstärkung der Mo
tivation wird durch die gezielte Diskus
sion über Problemstellungen und Pro
blemzusammenhänge erreicht, die der Be
rufsausbilder zunächst voll zu steuern,
dann aber nur noch zu moderieren hat.
Der auszubildende Behinderte erhält die
für den Lernprozess notwendigen Infor
mationen vor allem deshalb durch das
Medium Fernsehen, da es im Gegensatz
zum traditionellen Unterricht komplexe
Probleme nicht nur punktuell, additiv und
abstrakt darstellt, sondern durch den ho
hen Anschaulichkeitsgrad eine bessere
Aufnahme von Informationen ermöglicht.
Während der zweiten Phase, der Verar
beitungs- und Anwendungsphase, erfolgt
die Verarbeitung von Informationen im
Regelfalle im Rahmen sozialer Ausbil
dungsformen. das heisst durch die voll ge
steuerte oder nur moderierte Diskussion in
der Gruppe. Für die entscheidende an
schliessende Vertiefung werden Uebungs
programme der computerunterstützten
Ausbildung zur Verfügung gestellt. Hier
kann der Auszubildende mit Hilfe von Da
tenstationen Uebungsprogramme abrufen
und diese im Dialog entsprechend seiner
Lerngeschwindigkeit bearbeiten. Dabei
werden die Antworten von dem im Com
puter gespeicherten Programm analysiert
und ggf. Bestätigungen für richtige Ein
gaben, gezielte Hinweise auf Fehlermög
lichkeiten oder Erklärungen zum Problem
gegeben. Ferner stellt der Berufsausbil
der die individuelle Beratung des Auszu
bildenden sicher.
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Die Verzahnung der theoretischen und der
berufspraktischen Ausbildung erfolgt inter
vallmässig am arbeitsplatzkonformen
Lernort. Als Lernort kommen beispiels
weise in Frage das Laboratorium, das
Uebungsbüro, das Rechenzentrum und die
moderne Werkstatt. Nicht mehr in Frage
kommt «Opas Lehrwerkstatt», wie sie lei
der auch heute noch oft die Szene be
herrscht.
Im Rahmen der dritten Phase, der soge
nannten Kontrollphase, kommt es zu einer
vor allem für den Ausbildungsteilnehmer
selbst wichtigen dauernden Ueberprüfung
seines Ausbildungsstandes. Dies wurde
erst durch die Anwendung der neuen Me
dien erreicht, z. B. durch die ständige
Speicherung von Lerndaten und Informa
tionen des Behinderten über seine Lern
fortschritte bei der computerunterstütz
ten Ausbildung. Daneben erfolgt abschlies
send die Kontrolle, ob der Lernende das
Lernziel des Ausbildungsabschnittes er
reicht hat. Auch hier bietet sich die pro
grammierte Form der Leistungsmessung
mit dem Computer als Mittel der objekti
vierten Ausbildungskontrolle an. Die Er
gebnisse der Lernkontrolle werden vom
Berufsausbilder analysiert, mit dem Aus
bildungsteilnehmer besprochen und ausge
wertet.
Alle diese neuen Interaktionsverfahren
stellen Formen des partnerschaftlichen
Lehrens und Lernens dar. Zu Ihnen zäh
len auch die Seminar- und Gruppenar
beit, die Lehrdiskussion, das Forum, das
sogenannte Autorensystem und das team
teaching, Sie sind an die Stelle konven
tioneller Ausbildungsmethoden getreten.
Sie verstärken ebenso wie der Einsatz ob
jektivierter und technisierter Medien die
aktive Teilnahme des Behinderten am Aus
bildungsvorgang ganz erheblich.
Diese dargestellten neuen Methoden und
Formen der Wissensvermittlung zur Op
timierung der beruflichen Anpassung,
Fortbildung, Ausbildung und Umschulung
von Behinderten sind entwickelt, wurden
erprobt, haben sich bewährt und sind ver
fügbar.
Aber nicht nur behindertengerechte Me
thoden und Didaktiken zur Vermittlung
von Kenntnissen sind für die berufliche

Rehabilitation bedeutsam, sondern ebenso
sehr die Vermittlung neuer oder erweiter
te r beruflicher Fertigkeiten. Der Zeitauf
wand für die Einübung solcher beruflicher
Fertigkeiten ist für behinderte Ausbil
dungsnehmer in den meisten Fällen nicht
höher als für Nichtbehinderte, wie ober
flächliche Betrachter heute immer noch
glauben, sondern im Gegenteil wesentlich
kürzer. Diese Verkürzung des sonst übli
chen Zeitaufwandes bei der Einübung von
Fertigkeiten ist sowohl bei der beruflichen
Anpassung und Fortbildung als auch bei
der beruflichen Ausbildung und Umschu
lung erreichbar und natürlich. Sie ent
spricht der besseren Motivation des Be
hinderten, ist aber vor allen das Ergebnis
der Anwendung neuer Techniken und
Methoden zur Einübung von Fertigkeiten,
so wie es bei einer Reihe von Einrichtun
gen der beruflichen Eingliederung in qua
lifizierter Weise und mit einem hohen Er
folgsgrad geschieht.
Eintönige und oft unsinnige Fertigkeits
übungen konventioneller Art sollte es bei
der beruflichen Bildung von Behinderten
heute nicht mehr geben.
Ebenso wichtig wie neue Wege und Metho
den der Berufsausbildung selbst ist der ge
eignete Berufsausbilder für Behinderte.
Es wird häufig die Frage aufgeworfen, ob
es nicht notwendig sei, einen spezifischen
Ausbildungsgang für den Berufsausbilder
für Behinderte zu schaffen. Beschäftigt
man sich etwas eingehender mit dieser
Frage, so wird die Unhaltbarkeit einer
solchen Ueberlegung deutlich. Aus einer
Reihe von zwingenden Gründen, nicht zu
letzt wegen des hohen Anspruchs an die
praxisorientierte berufsfachliche Qualifi
kation, wird der Berufsausbilder für Be
hinderte im allgemeinen ein üblich Vorge
bildeter mit besonderen Fähigkeiten nicht
nur in berufsfachlicher, sondern ebenso in
pädagogischer Hinsicht sein müssen. Wer
die allgemeine pädagogische Eignung nicht
in hohem Masse besitzt, wird sich bei der
Berufsausbildung Behinderter schwer tun.
Hinzukommen muss die echte Beziehung
zum Behindertenpersonenkreis. Sind diese
Befähigungsmerkmale beim Berufsausbil
der nicht oder nur unzureichend vorhan
den, kann er sie auch durch einen noch so

star ke n Fl eiss nicht ersetzen. Wie schon an
anderer Stelle erwähnt, haben partner
schaftliche Lernmethoden vielfältiger Art
herkömmliche Praktiken abgelöst und las
sen keinen Raum mehr für das ehemalige
Schüler-Lehrer- oder Meister-Lehrlings
verhältnis. Auf ausreichende Fähigkeiten
des Berufsausbilders im Bereich Men
schenfüh rung und Menschenbehandlung
kann deshalb ebenfalls nicht verzichtet
werden. Konzessionen auch nur an eine
dieser Berufsanforderungen gehen immer
zu Lasten des Ausbildungsergebnisses. Des
halb ist der richtigen Wahl des Ausbil
dungspersonals ebenso grossa Bedeutung
beizumessen wie seiner ständigen Weiter
bildung. Auch der qualifizierteste Berufs
ausbilder für Behinderte verliert zuneh
mend seine Leistungsfähigkeit, wenn er
sich nicht ununterbrochen und gezielt
fortbilden kann. Es gibt auch im Bereich
der beruflichen Rehabilitation Beispiele
dafür, wie eine ehemals beachtlich moder
ne Ausbildungsleistung in einer Einrich
tung allmählich und meist unbemerkt von
den Ausbildern und den Verantwortlichen
«veralten» kann.

Ich möchte kurz noch einige besonders
wichtige Voraussetzungen anklingen las
sen, die erfüllt sein müssen, damit die
neuen Formen und Methoden der Berufs
ausbildung wirksam werden können.

Die vielleicht wichtigste Voraussetzung für
eine qualifizierte berufliche Rehabilita
tionsarbeit ist das Zusammenwirken der
modernen Berufsausbildung mit vielfälti
gen ausbildungsbegleitenden Leistungen.
Gemeint sind damit Leistungen der Dia
gnostik, der Therapie und der zeitgerech
ten sozialen und gesellschaftlichen Einglie
derungshilfen während der beruflichen
Anpassungs-, Fortbildungs-, Ausbildungs
und Umschulungsmassnahmen. Für viele
Behinderte sind diese bildungsbegleiten
den Leistungen unabdingbare Vorausset
zungen einer erfolgreichen beruflichen
Bildung und Eingliederung, vor allem für
die von mir schon am Anfang meiner Aus
führungen dargestellten Behindertengrup
pen, die leider auch heute oft noch ver
zichten müssen. Hier wird wieder sichtbar,
dass der Produktionsbetrieb als Stätte der
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beruflichen Rehabilitation nur noch am
Rande Bedeutung hat und dass nur noch
ausserbetriebliche Einrichtungen umfas
sende Rehabilitationsleistungen erbringen
können.

Während des ganzen Verlaufs einer beruf
lichen Bildungsmassnahme müssen Aus
bilder und Berufspädagogen, Aerzte, Psy
chologen, Sozialtherapeuten, Soziologen,
Sozialbetreuer und nichtärztliche medizi
nische Fachkräfte zusammenwirken. Mit
anderen Worten: Eine berufliche Bildung
wird für viele Behinderte nur dann er
reichbar sein und zur vollwertigen Ein
gliederung im Sinne der zeitgerechten
Zielsetzung führen, wenn sie in vielfältige
ausbildungsbegleitende Leistungen einge
bettet ist.

Eine weitere unabdingbare Voraussetzung
für das Erreichen des formulierten hohen
Eingliederungszieles ist die rechtzeitige,
rollengerechte und fachkundige Beratung
der Behinderten unverz üglich nach dem
«Ereignis Behinderung». Sonst kommt es
zur falschen Weichenstellung, zur falschen
Einschätzung der Eingliederungsmöglich
keiten durch den Behinderten selbst oder
zum Zeitverlust mit meist nicht mehr kor
rigierbaren Folgen. Diese und andere Fol
gewirkungen einer fehlenden oder mangel
haften Erstberatung des Behinderten ver
fälschen das Bild des Bedürfnisses in er
heblichem Mass und verschleiern auch den
tatsächlichen Umfang der notwendigen
Eingliederungsleistungen. Ein ausreichen
des Beratungsergebnis ist heute nur noch
durch das Zusammenwirken mehrerer
Fachleute verschiedener Fachrichtungen
erreichbar. Obwohl es den koordinierenden
Fachdienst, der zum Teil als Rehabilita
tionsberater, zum Teil als Counsellor oder
ähnlich bezeichnet wird, überall geben
sollte, ist die Zeit des «Alleinganges» einer
Allround-Kraft vorbei, da sie oft zur Ober
flächlichkeit in Teilbereichen und damit
zur Fehlleistung führt, zumindest aber
keine ausreichende Gewähr für ein opti
males Beratungsergebnis bietet. Deshalb
wird sich die Beratungsgruppe für berufli
che Rehabilitation zumindest aus dem
Arbeits- und Berufsberater für Be
hinderte, aus einem oder mehreren Aerz-
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ten, aus einem diagnostizierenden Psycho
logen und aus einem beratenden Ingenieur
zusammensetzen müssen.
Das war die geraffte Darstellung einiger,
nicht aller Wege, die für eine zeitgerechte
berufliche Eingliederung zu beschreiten
sind. Dann, und nur dann wird es auch
gelingen, bestehende Vorurteile im Betrieb
gegen die Beschäftigung von Behinderten
abzubauen.

Ich möchte am Ende meiner Ausführun
gen noch einmal betonen, dass alle dar
gestellten Methoden, Formen und Verfah
ren der zeitgerechten beruflichen Bildung
und Eingliederung von Behinderten keine
utopische Bilder oder unerreichbare Ideal
vorstellungen sind, sondern realistische
Kategorien, die erprobt sind und sich be
währt haben. Sie sind auch ökonomisch
durchaus vertretbar und erreichbar. Ich
nehme damit einem häufig gebrauchten
Einwand gegen die zukunftsorientierte
berufliche Bildung gleich «den Wind aus
den Segeln». Der Computer im Rehabili
tationszentrum, um ein simples Beispiel
zu nennen, trägt letzten Endes nicht zur
Verteuerung bei, sondern verbessert nach
einiger Zeit die Wirtschaftlichkeit. Das
technische und wissenschaftliche Funda
ment, ohne das es bei der zukünftigen be
ruflichen Rehabilitation nicht mehr gehen
wird, bringt letzten Endes keinen Mehr
aufwand, sondern eine bessere ökonomi
sche Grundlage im Vergleich zu der Zeit
des Wildwuchses und der Improvisation,
die sich zudem oft noch am Rande des
Dilettantismus bewegt.
Lassen Sie mich mit folgender Feststellung
schliessen :
Die moderne berufliche Eingliederung von
Behinderten, das Kernstück der Rehabili
tation, ist im Vergleich zu den übrigen
grossen sozialen Aufgaben unserer Zeit
diejenige, die bei einem hohen fiskalischen
und volkswirtschaftlichen Nutzen den ge
ringsten monetären Aufwand erfordert.
Ich bediene mich dieses Aspektes immer
nur sehr ungern und zögernd. Man kann
aber in einer Zeit, wo auch viele Verant
wortungsträger des Rehabilitationsge
schehens mit dem Rechenstift operieren
müssen, nicht mehr ganz darauf verzieh-

ten. Dies sollte dem vorrangigen menschli
chen Ziel der beruflichen Rehabilitation
keinen Abbruch tun; denn dass der
Mensch im Mittelpunkt aller Ueberlegun
gen und Bemühungen steht, wird dadurch

Dr. Sulejman Masovic, Zagreb

1. Einführende Erläuterungen über die
modern en Definitionen der Beschäftigung
und ihre Bedeutung für alle Behinderten
grup pen, als Endphase des Rehabilita
tionsprozesses. Neue Haltungen gegen
über den Möglichkeiten, die Behinderten
in die normalen Beschäftigungen einzube
ziehen. Der Einfluss der technischen und
technologischen Prozesse auf die Vorberei
tu ng der Behinderten für die Arbeit. Auto
mation und die damit verbundenen Hoff
nungen.

2. Vorgeschichte zur Entwicklung der Be
schäftigu ngspolitik. Der Zusammenhang
zwischen dem sozialen und dem ökonomi
schen Status im modernen Staat. Die Fol
gen der allgemeinen Entwicklung in der
europäischen Gesellschaft für die Plazie
rung der Behinderten. Die Rolle des Ar
beitgebers, der Gewerkschaften und ande
rer Faktoren. Neue Haltungen seit dem
Zweiten Weltkrieg. Die Anstrengungen
der Sozialversicherungen und ähnlicher
Faktoren.

3. Internationale Bewegung zur Erleichte
rung der Behindertenplazierung. Die Ver
einten Nationen und ihre Sonderbehör
den , besonders das Internationale Arbeits-

nicht eingeschränkt. Im Gegenteil. Die mo
derne Rehabilitation kann einen hohen
Beitrag zur humaneren Gestaltung unserer
Arbeitswelt und unserer Gesellschaft lei
sten.

Arbeitsplatzvermitt
lung für Behinderte
in Europa

amt. Die grosse Rolle der FIMITIC. Der
Europäische Rat. Nicht-staatliche interna
tionale Organisationen. Regionale Grup
pen. Internationale Kongresse, Konferen
zen , Symposien und Seminare in Eu
ropa.

4. Grundsätzliche Systeme der offiziellen
Staatsunterstützung für die Behinderten
plazierung. Quotensystem in Grossbritan
nien und anderen Ländern. Freiwilliges
System. Stimulierendes (gemischtes) Sy
stem in den meisten Ländern. Die guten
und schlechten Aspekte in allen Syste
men. Haltungen der Behindertenorganisa
tionen. Neue Versuche durch Gesetzge
bung und andere Massnahmen.

5. Wichtigste Schwierigkeiten bei der Pla
zierung der Behinderten. Geschichtliche
und aktuelle Hintergründe. Fehlende
Orientierung der Oeffentlichkeit. Soziolo
gische Aspekte. Mängel im Rehabilita
tionsp rozess, beim Personal und den Me
thoden. Wirtschaftliche Flaute. Wie über
windet man Vorurteile und andere Hin
dernisse?
6. Prioritäten in der öffentlichen Plazie
rung, mit selektiven Massnahmen. Neue
Versuche, die Behinderten unter norma-
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len Bedingungen zu beschäftigen. Wie sind
die Dienstleistungen, das Personal und die
Arbeitsmethoden in den Fabriken? Perso
nalausbildung, Mitarbeiter . und . andere
Faktoren in den Fabriken. Die Mitarbeit
der Behörden, der Arbeits- und Sozialver
sicherungsämter, der Gewerkschaften und
andere.
7. Geschützte Arbeit: Definition, Ziele und
Pläne. Internationale Seminare (Stock
holm und Warschau). Verschiedene euro
päische Systeme für geschützte Werstät
ten, Vertrag mit der Industrie. Offene
Projekte. Heimarbeit. Anpassung der Ar~

beit für die Schwerbehinderten. Alte und
kranke Arbeiter. Organisation, Struktur
und Führung der geschützten Arbeits
stätte. Einige Forschungsergebnisse. Neue
Hoffnungen. Die Ueberwindung von Vor
urteilen bei der geschützten Arbeit.
8. Berufsberatung als erster Schritt bei der
beruflichen Rehabilitation (Definition des
Internationalen Arbeitsamtes), wie auch
bei der erfolgreichen Plazierung. Bewer
tungssysteme. Personal, Werkzeuge und
Methoden. Diagnostische Werkstätten und
Arbeitstests. Gesetzgebung, verantwortli
che Behörden, Verbindung zum Arbeits
amt, die Rolle der Rehabilitationszen
tren.
9. Die Berufsausbildung als Weg zur er
folgreichen Behindertenbeschäftigung.
Moderne Grundsätze und Methoden. Aus
bildung am Arbeitsplatz. Industrielle Päd
agogie. Spezialisiertes Personal. Muster
zentren. Verschiedene Systeme der beruf
lichen Rehabilitation in Europa. Team
work. Zusammenarbeit mit den zukünfti
gen Arbeitgebern.
10. Andere Faktoren im Beschäftigungs
prozess. Verletzte Arbeiter. Das Nichter-
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scheinen am Arbeitsplatz. Löhne, Arbeits
zeit, Sicherheit. Arbeiterkompensation.
Wissenschaftliche Untersuchung der Fak
toren, die die Plazierung der Behinderten
beeinflussen. Die Rechte der nichtbeschäf
tigten Behinderten.

11. Besondere Probleme bei der Plazierung
einiger .Behindertengruppen. Kriegs- und
Arbeitsinvalide. Industrieverletzte, Blinde,
Taube, Körperbehinderte und Geistes
schwache. Mehrfachbehinderte. Neue
Theorien zum Thema: Sind die sozial
Unterprivilegierten behindert? Allgemeine
Haltungen zugunsten aller Behinderten.

12. [ugoslatoische Erfahrungen auf dem
Gebiet der Behinderten. Sozialistische
Wirtschaft und Autonomie in den Betrie
ben. Gesetzgebung. Besondere Systeme für
die Auffindung von Arbeitsplätzen für die
Behinderten. Die Rolle der lokalen und
republikanischen Arbeitsämter und der
Sozialversicherungsdienste. Die Rolle der
Behindertenverbände. Neue verfassungs
mässige Gesetzgebung und Dezentraiisa
tion.

13. Versuche in der Slowenischen Gesetz
gebung, bessere Wege zu finden, die Be
hinderten in den Arbeitsprozess einzube
ziehen und zu unterstützen. Die Rolle der
genossenschaftlichen Körperschaft der In
validenverbände. Die neue Roile der Fa
briken bei der Schaffung von Arbeitsplät
zen und der Arbeiterfürsorge, einschliess
lieh der Behinderten.

14. Einige Vorschläge für die Beschluss
fassung der Konferenz in Graz bzw. der
Verbesserung der Behindertenplazierung
- Europäische Richtlinien und bessere
Zusammenarbeit zwischen den Regionen
und Staaten.

Die FIMITIC führte vom 15. bis 18. Mai
1974 in den Räumen der Kammer für Ar
beiter und Angestellte in Graz einen Kon
gress über Erziehung, Ausbildung und Ar
beit von Behinderten durch. Namhafte
Refereriten hielten die Eintrittsreferate.
So: . ,

Universitäts-Professor Dr. Erich Mitten
ecker, Graz: «Die Reaktion der F~milie
auf die Geburt 'eines behinderten Kindes»
Unterrichtsrat Karin Lundström, Stock
holm: «Wie fördert man das Recht be
hinderter Kinder auf Erziehung und Aus-
bildung» ' . , ."
Direktor Werner Boll, Heidelberg: «Neue
Wege der ' beruflichen Eingliederung von
Behinderten»
Universitäts-Professor Dr. Sulejman Ma
sovic, Zagreb: «Arbeitsplatzvermittlung
für Behinderte in Europa,» '., .

Der Kongress kam zur Schlussfolgerung,
dass Voraussetzung eines möglichst voll
kommenen Ergebnisses jeder Rehabilita
tion die Früherfassung des Behinderten
ist, die ohne Meldepflicht in vielen Fällen
verunmöglicht wird. Die Ausbildung des
Behinderten muss soweit wie möglich die
Eingliederung in den Betrieb zur Folge
haben. Zu diesem Zweck sind modernste
Arbeitsmethoden anzuwenden. Die ge
schützten Werkstätten dürfen nicht zu Ab
stellplätzen von Schwerbehinderten wer
den, sondern haben in erster Linie die
Aufgabe, . Schwerbehinderten die Ein
gliederung in den Betrieb zu ermöglichen.
Eine Delegation von 18 Schweizern hat
am Kongress teilgenommen. Die Diskus
sionen während des Kongresses und in den
Arbeitskreisen waren äusserst aufschluss
reich. Der Kongress wurde durch den
Präsidenten der FIMITIC Dr, Manfred

Reselution

Fink geleitet und stimmte am Schluss
nachfolgender Resolution zu:

1. Erziehung
1. Als Basis Iür die gesamten Lebensab

läufe eines Behinderten muss eine po
sitive Erziehung sowohl in bezug auf
die Behinderung als auch in bezug auf
die Umwelt angesehen werden.

2. Um eine sachgerechte und optimale
Erziehung zu erreichen, bedarf es ei
ner umfassenden Information und
Aufklärung der Gesellschaft, speziell
aber der Betroffenen, unter Zuhilfenah
me aller Kommunikationsmittel.

3. Der Kongress stellt fest, dass die Mel
depflicht für alle Behinderungen eine
unabdingbare Voraussetzung zur Früh
erkennung und -behandlung 'ist. Sie
bietet am ehesten die Gewähr für die
Förderung einer positiven Erziehung
und gleichzeitigen Einstellung zur Be
hinderung.

4. Mit erzieherischen Massnahmen müs
sen medizinische, psychologische und
evtl. prothetische Betreuungen einher
gehen. Dies bedingt, dass der Behin
derte den entsprechenden Fachdien
sten so früh wie möglich zuzuführen
ist. .

5. Eine Zusammenarbeit zwischen Eltern,
Aerzten, Pädagogen, Psychologen usw.
ist eine Notwendigkeit. Nur so kann
weitgehend auf die Erziehung Einfluss
g«?nommen werden. ..

6. Um eine sinnvolle Erziehung einzulei
ten, muss insbesondere die Ausbildung
der Aerzte um den Fachbereich Reha
bilitation erweitert werden. Die Erwei
terung der Ausbildung der Aerzte um
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den Fachberei ch Rehabilitation ist not
wendig, dami t durch ihre H ilfe eine
sinnvolle zukunftsorientierte Erziehung
eingeleitet werden kann.

7. Das behinderte Kind sollte gru ndsä tz
lich in seinem normalen Lebensbere ich
leben und erzogen werd en . Dies bedeu
tet , dass es mit dem nicht-behinderten
Kind den Kindergarten und die Schu
le besucht. Wo dies aufgrund der
Schwere der Behinderung nicht mög
lich ist, sind Sondereinrichtungen zu
schaffen.

8. Der gesetzlichen Einschulung muss im
Bedarfsfall eine frühzeitige Erziehung
vorangestellt werden , um das Kind
durch entsprechendes T rain ing für die
Anforderungen in der Schu le vorzu
bereiten . Die notwendigen Plätze in
Sonderkinderg ärten und zur vorschuli
schen Betreuung müssen zur Verfü
gung stehen.

9. Die Eins chulung in eine Sonderschule
muss auf das unbedingt notwendige
M ass beschränkt werden . Es ist davon
auszugehen, dass au ch Behinderte eine
Normalschule besuchen, wenn erfor
derlich, unter Vorbehaltung behinder
tengerechter Einrich tungen .

10. Vor Einlei tung von erzieherischen
M assnahmen muss ein Beratungs team
das Leistungsvermögen des behinder
ten Kindes richtig einschätzen, um eine
mögliche Ueberforderung des Kindes
zu vermeiden. Anderseits mu ss sein
Leistungsvermögen voll genutzt wer
den.

11. Dem Behinderten müssen alle Schul
arten und Schulformen offen stehen .
Dies gilt sowohl für Fachschulen,
Hochschulen und Universitäten.

12. Der Schulweg darf nicht zu einer zu
sätzlichen Belastung werden. Macht
die Schwere einer Behinderung den
Schulbesuch unmöglich, müssen mobi
le Erziehungsdienste angeboten werden.
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13. Als modernes Erziehungs- und Unter
richtsmittel kann unterstützend ein e
Wissensü bermittlung erfolgen, die z. B.
durch die T echnik des Fernsehens und
sonst ige T on träger in Wort und Bild
geboten werden.

14. Eine un eingeschränkte T eilnahme des
Behinderten am kulturellen und gesell
schaftlichen Leben ist für seine Erzie
hung und Persönlichkeitsentwicklung
unerlässlich. Dadurch werden ihm
Eindrücke vermittelt, die ihn befähi 
gen, sich unter Einbeziehung seiner
Behinderung richtig einzuschätzen.
Eine körperliche Ertüchtigung des Be
hinderten durch Behindertensport
mu ss frühzeitig schon in die Erzie
hungsrnassnahmen eingebau t werden,
da sie der psychischen und physischen
Entwicklung des Behinderten dient.

15. Die T eilnahme am Gemeinschaftsle
ben erfordert die Vermeidung und Be
seitigung vorhandener baulicher und
technischer Hindernisse.

II . Ausbildung

1. Der Kongress tritt ebenfalls für die
Meldepflicht aller Behinderten ein,
weil die Früherfassung für eine opti
male Rehabilitation (therapeutische
und pädagogische Behandlung) die
Grundvoraussetzung ist. Dies ist auch
die Vora ussetzung für eine der Behin
derung angepasste Berufsausbildung.

2. Der Kongress betont die Wichtigkeit
einer rechtzeitigen Feststellung der be
ruflichen Neigung und Eignung des
Behinderten und hält eine entspre
chende Berufsorientierung, Berufsfin
dung und -vorbereitung noch während
der Schulausbildung für unbedingt er 
forderlich. Dem jungen Behinderten
sind durch Einblick in die Berufs- und
Arbeitswelt seine M öglichkeiten aufzu
zeigen, um ihn einerse its seine Gren
zen und andererseits seine Fähigkeiten
erkennen zu lassen . Dies erfolgt am

besten in dafür vorhandenen Spezial
einr ichtungen .

3. Schon in der Vorbereitung für die be
ru fliche Eingliederung und auch im
weiteren Ausbildungsgang muss dem
Behinderten ein Gefühl der Sicherheit
dadurch vermittelt werden, dass für
eine berufliche Tätigkeit nicht seine
behinderten bedingten Ausfälle son
dern seine Anlagen, Interessen und
verbliebenen Fähigkeiten von Bedeu
tung sind.

4. Sobald das Berufsziel festgelegt ist,
muss sichergestellt sein, dass für den
Behinderten ein ihm angemessener
Ausbildungsplatz zur Verfügung steh t.

5. Die Rehabilitation ist auf Grund ei
nes von dem Rehabilitationsteam im
Einvernehmen mit dem Behinderten
erstellten Rehabilitationsgesamtplan
vorzunehmen, der aber so zu gestalten
ist, dass er während der Durchführung
der M assnahmen sich ändernden Ge
gebenheiten angepasst werden kann.

6. Während einer Ausbildung ist der
Kontakt des Behinderten zum Eltern
haus oder zur Familie von grosser Be
deutung. Bei jugendlichen Behinder
ten ist eine Verbindung zwischen Aus
bildungsstä tte und Elternhaus ebenso
wichtig. Nur wenn es unvermeidbar ist,
sollte daher eine in ternatsmässige Un
terbringu ng des Auszubildenden erfol
gen.
Ueber de n familiär en Bereich oder die
Ausbildungsstätte hinaus ist für eine
gesellschaftliche Integration des Be
hindert en Sorge zu tragen.

7. Der Kongress betont die Wichtigkeit
der Aus- und Weiterbildung, vor allem
der mit der Ausbildung betrauten
Fachkräfte, wobei besonders auf einen
bestehe nde n M angel entsprechender
Kräfte hinzuweisen ist. Eine Rehabili
ta tion darf nich t am M angel geeigne
ter Fachkräfte scheitern.

8. Der Kongress hält es für unerlässlich,
noch während der Ausbildung eine
Arbeitsstelle zu suchen, damit nach
Beendigung der Ausbildung der Ein
tritt in das Berufsleben nahtlos erfol
gen kann.

9. Der Kongress ist der Ansicht, dass die
Rehabilitation nicht auf gesetzliche
und finanzielle Schwierigkeiten stossen
darf. Daher ist die Abstimmung und
Anpassung der gesetzlichen Grundla
gen im Sinne von einheitlichen Le i
stungen für alle Behinderten auch im
Hinblick auf die Ausbildung zu for
dern.

10. Die Ausbildung Behinderter muss sich
an den Veränderungen des Wirt
schaftslebens ausrichten und auf zu
kunftsorientierte Berufe aufbauen.

11. Medizinische und berufliche Rehabili
ta tion müssen Hand in Hand gehen
un d aufeinander abgestimmt sein.

III . Arbeit
1. Das Recht auf Arbeit muss auch für

die Behinderten gewährleistet werden.

2. Vor der Rentenversorgung ist jede
Möglichkeit für die Eingliederung des
Behinderten auszuschöpfen .

3. Durch gesetzliche Massnahmen sind
die Arbeitgeber öffentlichen und pri
vaten Rechts zu verpflichten , eine den
Bedürfnissen angepasste Mindestzahl
von Behinderten in Betrieben sowie
auch den geschützten Arbeitsplätzen
im Betrieb zu beschäftigen.

4. Jeder in einem Betrieb beschäftigte
Behinderte hat einen Rechtsanspruch
auf ein orts- oder betriebsübliches Ein
kommen. Invaliditätsbedingte Minder
leistungen sind dem Arbeitgeber durch
staatliche Zu schüsse abzugelten.

5. Kost enaufwendige technische Hilfen
für behindertengere chte Ausstatt ung
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des Arbeitsplatzes sind dem Arbeitge
ber vorn Staat zu vetgüten.

6. Durch die Erstellung von Behinder
tenwohnungen in der Nähe der Ar
beitsplätze und durch optimale Ver
sorgung des Behinderten mit öffentli
chen und privaten behindertengerech
ten Verkehrsmitteln ist auch Schwerst
behinderten die Arbeit in einem Be
trieb zu ermöglichen.

7. Durch den Ausbau des Kündigungs
schutzes, zusätzlichen U rlaubs, steuer
licher Vergünstigungen sowie Sicher
stellung der medizinisch en Versorgung
in den Betrieben ist den besonderen
Verhältnissen des Behinderten ange
messen Rechnung zu tragen.

8. Soweit ein Schwerstbehinderter nicht
betrieblich eingegliedert werden kann.
muss ihm in einer geschützten Werk-
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stätte eine seiner Behinderung und sei
nen Fähigkeiten angepasste Beschäfti
gung vermittelt werden. In der ge
schützten Werkstätte soll der Behin
der te nach Möglichkeit für die Wei
tervermittlung in einen Betrieb vorb e
reitet werden. Nur in Ausnahmefällen
soll die geschützte Werkstätte dem Be
hinderten eine sinnvolle Dauerbeschäf
tigung garantieren. Dem Behinderten
ist in der geschützten Werkstätte ein
Mitspracherecht einzuräumen . ,

Die der FIMITIC angeschlossenen O rga
nisationen als legitimier te Interessenver
tretungen der Behinderten fordern alle Re
gieru ngen auf, durch Schaffung oder An
passung der Rehabilitationsgesetze die op
tim ale Eingliederung der Behinderten im
Sinne der an lässlich des Grazer Kongres
ses verabschiedeten Resolution zu gewähr
leisten.
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